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1. Mitteilungen 

 

Geschäftsordnung 

Ratspräsidentin Esther Guyer: Wünschen Sie das Wort zur Geschäfts-

liste? Dies ist nicht der Fall. Wir fahren fort wie vorgesehen. 
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2. Wassergesetz (WsG) 

Antrag des Regierungsrates vom 29. Januar 2020 und geänderter An-

trag der Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt 

Vorlage 5596a (Fortsetzung) 

 

Fortsetzung der Beratung  

 

§ 19. c. Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten in dicht über-

bauten Gebieten 

Minderheit Thomas Honegger, Markus Bärtschiger, Felix Hoesch, 

Rosmarie Joss, Florian Meier: 
3 Enthalten Gewässer oder Gewässerabschnitte ökologische Vernet-

zungsachsen, besondere Fischlebensräume oder Trittstein-Biotope, ist 

eine Verkleinerung des Gewässerraums nur in Ausnahmefällen zuläs-

sig. Dies gilt auch in Kern- und Zentrumszonen sowie in Entwicklungs-

gebieten. 

 

Alex Gantner (FDP, Maur): Präsident der Kommission für Energie, 

Verkehr und Umwelt (KEVU): Ich nehme an, dass in Kürze auch etwas 

mehr Ruhe einkehren wird hier im Saal; es ist natürlich nachvollzieh-

bar, dass (nach der Mittagspause) noch einiges besprochen wird.  

Wir sind immer noch beim Thema «Gewässerraum», nun bei der Be-

rücksichtigung der baulichen Gegebenheiten in dicht überbauten Ge-

bieten. In Paragraf 19 Absatz 1 und 2 geht es um die Anpassungsmög-

lichkeiten des Gewässerraums in dicht überbauten Gebieten. Das ist, 

was auch von der Regierung kommt und was in der Kommission unbe-

stritten war. Es soll aber nun einen neuen zusätzlichen Absatz 3 geben. 

Wir haben bereits in der Eintretensdebatte von Kollege Thomas Honeg-

ger gehört, wie wichtig dieser Punkt für ihn und für die Grünen und 

auch für die Mitunterzeichnenden ist. Er soll so ein «Signature»-Absatz 

im Wassergesetz werden von Thomas Honegger – wir müssen dich ja 

sehr bald hier im Kantonsrat verabschieden. An dieser Stelle möchte 

ich dir ganz herzlich für die sehr fokussierte Mitarbeit in der KEVU 

bedanken. Genau dieser Antrag ist eben ein Beispiel deiner Arbeit und 

deiner Inputs. Ein neuer Absatz 3 soll eine Verkleinerung des Gewäs-

serraums in dicht besiedelten Gebieten inklusive in Kern- und Zent-

rumszonen sowie in Entwicklungsgebieten nur in Ausnahmefällen zu-

lassen, nämlich, wenn Gewässer oder Gewässerabschnitte ökologische 
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Vernetzungsachsen, Fischlebensräume oder Trittstein-Biotope enthal-

ten. Eine Einschränkung ökologische Aufwertung soll soweit wie mög-

lich verhindert werden.  

Die Mehrheit der Kommission lehnt diese Einschränkung ab und ver-

weist auf die Gewässerschutzverordnung des Bundes. Diese regelt de-

tailliert, wann eine Verkleinerung des Gewässerraums zulässig sein soll 

und wann eben nicht. Mit der beantragten Formulierung beim Minder-

heitsantrag nehme die Komplexität erheblich zu, was der Rechtssicher-

heit abträglich sei, ebenso seien gewisse Begrifflichkeiten wie die 

«ökologische Vernetzungsachse» unklar und würden den Vollzug ent-

sprechend erschweren. In der Kommission haben wir das sehr intensiv 

diskutiert, auch zusammen mit den Vertretern der Baudirektion, und 

sind zum Schluss gekommen, dass die Mehrheit diesen Antrag ablehnt. 

Besten Dank.  

 

Thomas Honegger (Grüne, Greifensee): Alex Gantner, vielen Dank für 

die einleitenden Worte und die Ankündigung meines heutigen Rücktrit-

tes. 

In dicht bebauten Gebieten kann der Gewässerraum minimiert werden, 

das heisst, der Kanton kann zum Beispiel in einem Verdichtungsgebiet 

die Mindestbreite des Gewässerraums unterschreiten. Nun gibt es einen 

gewissen Spielraum für den Kanton für die Bestimmung von dicht über-

bautem Gebiet. Ein Merkblatt, welches das ARE (Amt für Raument-

wicklung), das BAFU (Bundesamt für Umwelt) und die Bau-, Planungs- 

und Umweltdirektorenkonferenz erarbeitet haben, bietet den Kantonen 

eine wichtige Hilfe. Das Merkblatt sieht explizit vor, dass Gewässerab-

schnitte mit ökologischer Bedeutung nicht zu den dicht überbauten Ge-

bieten gezählt werden sollen. «Mit ökologischer Bedeutung» heisst, 

dass es sich dort um ökologische Vernetzungsachsen, besondere Fisch-

lebensräume oder Trittstein-Biotope handelt. Gerade bei diesen wert-

vollen Gebieten soll der Kanton den minimalen Gewässerraum nur in 

Ausnahmefällen unterschreiten. Dies fordert der vorliegende Antrag 

der Grünen und nimmt somit direkten Bezug auf eine breit abgestützte 

Vorgabe von Bund und Kantonen.  

 

Abstimmung 

Der Kommissionsantrag wird dem Minderheitsantrag von Thomas 

Honegger gegenübergestellt. Der Kantonsrat beschliesst mit 109 : 

54 Stimmen (bei 0 Enthaltungen), dem Antrag der Kommission zu-

zustimmen. 
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§ 20. d. Besitzstandsgarantie und Brandstattrecht 

Minderheit Sandra Bossert, Ruth Ackermann, Ann Barbara Fran-

zen, Alex Gantner, Christian Lucek, Ulrich Pfister, Daniela Rinder-

knecht: 

Abs. 2 gemäss Antrag des Regierungsrates.  

 

Alex Gantner (GLP, Maur), Präsident der KEVU: Wir sind immer noch 

beim Gewässerraum bei Paragraf 20 Absatz 2, «Brandstattrecht». Das 

Brandstattrecht umfasst das Recht, ein Gebäude wiederaufzubauen, 

wenn es unverschuldet durch Naturgefahren wie Brand, Erdbeben und 

dergleichen oder Explosion zerstört wurde. 

Der Mehrheitsantrag ist eine Ergänzung zum regierungsrätlichen An-

trag und erwähnt den Aspekt der Hochwassersicherheit bei einem Wie-

deraufbau einer Baute. Für die Kommissionsminderheit ist diese Ergän-

zung nicht zwingend, da es logisch sei, dass bei einem Wiederaufbau 

die örtliche Hochwasser-Risiko-Situation eh in die Entscheidungsfin-

dung aufgenommen werde. 

 

Sandra Bossert (SVP, Wädenswil): Alex Gantner hat Ihnen bereits das 

Brandstattrecht kurz erklärt. Wir finden den von den Grünen einge-

brachten Zusatz, dass eine Baute oder Anlage die Hochwassersicherheit 

nicht beeinträchtigen dürfe, unnötig. Weil, wie gesagt, es ist nicht lo-

gisch und mehr als widersprüchlich, dass man eine Baute neu errichtet, 

wenn Hochwassergefahr besteht. Der Antrag von der Regierung ist aus-

reichend. Wir lehnen den von der Kommission eingebrachten Zusatz 

ab. Danke. 

 

Abstimmung 

Der Kommissionsantrag wird dem Minderheitsantrag von Sandra 

Bossert gegenübergestellt. Der Kantonsrat beschliesst mit 87 : 78 

Stimmen (bei 0 Enthaltungen), dem Kommissionsantrag zuzustim-

men. 

 

§ 21.e. Ausführungsrecht 

Minderheit Sandra Bossert, Christian Lucek, Ulrich Pfister, Daniela 

Rinderknecht: 

§ 21. … vorsieht. Er verzichtet wenn möglich auf eine Ausscheidung 

des Gewässerraums. 

 

Alex Gantner (GLP, Maur), Präsident der KEVU: Nun sind wir beim 

letzten Antrag beim Thema «Gewässerraum» und auch beim letzten 
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Antrag im ersten Abschnitt des Wassergesetzes «Allgemeine Bestim-

mungen». 

Eine Kommissionminderheit möchte die Regelung der Einzelheiten der 

Gewässerraumfestlegung durch den Regierungsrat dahingehend ergän-

zen, dass der Regierungsrat, wenn möglich, auf eine Ausscheidung des 

Gewässerraums verzichtet. 

Die Mehrheit folgt dem Regierungsantrag mit folgender Argumentati-

onslinie: Das Instrument des Gewässerraums erfüllt wichtige Funktio-

nen. Neben den ökologischen Funktionen und Schutzfunktion dient der 

Gewässerraum auch einem wirksamen Hochwasserschutz. Es sei 

falsch, dem Regierungsrat das Korsett zu geben, dass mittels Verord-

nungsbestimmungen auf den Gewässerraum möglichst verzichtet wer-

den soll. Heute gibt es bereits an allen oberirdischen Gewässern einen 

kantonalrechtlichen Gewässerabstand. Dieser hat sich als äusserst 

wichtig erwiesen, um die Hochwassersicherheit und den Gewässerun-

terhalt zu gewährleisten, und man hat damit in der Praxis durchaus sinn-

voll umgehen können.  

Der bundesrechtliche Gewässerraum wird mit dem Inkrafttreten des 

Wassergesetzes den kantonalrechtlichen Gewässerabstand ersetzen. Da 

von Bundesrechts wegen bei einem Verzicht auf eine Ausscheidung des 

Gewässerraums eine umfassende Interessenabwägung vorgeschrieben 

ist, wären einschränkende kantonale Verordnungsbestimmungen bun-

desrechtswidrig. Der Antrag steht damit im Widerspruch zum Bundes-

recht. 

 

Sandra Bossert (SVP, Wädenswil): Wir beziehen uns bei unserem Min-

derheitsantrag auf den Satz, der auch in der alten Vorlage bereits ge-

standen ist: «Er – der Regierungsrat – verzichtet wenn möglich auf eine 

Ausscheidung des Gewässerraums». Dieser Paragraf ist besonders aus 

landwirtschaftlicher Sicht problematisch. Befürchtungen sind da, dass 

am Schluss jedes Rinnsal ausgeschieden wird und dass bei eingedolten 

Gewässern mehr Raum beansprucht wird. Dadurch wächst einmal mehr 

der Druck auf die Fruchtfolgeflächen. Aber auch Weideland rund um 

Bäche kann dadurch nicht mehr bestossen werden, wegen des Dünger-

verbots. Dies zieht grössere Einschnitte für einzelne Betriebe nach sich. 

Hier könnte der Kanton den Spielraum zugunsten der Landwirtschaft 

ausschöpfen, was er einmal mehr aber nicht macht oder nicht will. Im 

Kanton Zürich weht ein rauer Wind gegen die Landwirtschaft. 

 

Thomas Honegger (Grüne, Greifensee): Es grenzt an Tagträumerei, 

wenn sich die SVP mit dem Antrag wünscht, die Regierung solle, wo 
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möglich, auf die Ausscheidung des Gewässerraums verzichten. Das 

Bundesgesetz erlaubt den Kantonen zwar, in gewissen Einzelfällen – 

zum Beispiel im Wald oder bei eingedolten Fliessgewässern – tatsäch-

lich auf die Festlegung des Gewässerraums zu verzichten, jedoch nur, 

soweit keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. Der Kanton 

muss daher im Einzelfall prüfen, ob ein Verzichtsfall vorliegt und ob 

überwiegende Interessen entgegenstehen. Generell auf die Ausschei-

dung verzichten, kann der Kanton nicht. Ebenfalls wäre ein Verzicht 

nicht dauerhaft gültig. Wenn es die Situation erfordert, muss nachträg-

lich ein Gewässerraum definiert werden.  

Der Antrag des SVP verkennt komplett die Bundesvorgaben und er 

wehrt sich ohne fachliche und rechtliche Grundlagen gegen die längst 

vorgeschriebene Ausscheidung des Gewässerraums. Der Antrag ist ab-

zulehnen.  

 

Ann Barbara Franzen (FDP, Niederweningen): Wir lehnen seitens der 

FDP den Antrag der SVP ab. Verschiedentlich haben wir betont, dass 

das kantonale Wassergesetz das Bundesrecht nicht ritzen darf. Und nur 

schon die Möglichkeit auf einen Verzicht auf die Ausscheidung würden 

wir für problematisch halten, zumal der kantonale Spielraum – und es 

geht hier um die Kompetenz des Kantons bei den Einzelheiten zur Ge-

wässerraumfestlegung – sehr klein und nur in Einzelfällen anwendbar 

ist. Dass nun aber die Regierung mit diesem Antrag beauftragt werden 

soll, wann immer möglich in nachgelagertem Festsetzungsverfahren 

auf eine Ausscheidung zu verzichten, ist bei allem Verständnis für die 

Anliegen der Landwirtschaft nicht zweckmässig und auch nicht im 

Sinne der Funktionalität des Gewässerraumes. Der Ersatz des bereits 

heute existierenden Gewässerabstands nach kantonalem Recht durch 

die bundesrechtlichen Vorgaben ist zwar aus unserer Sicht ebenfalls 

schlank auszugestalten, aber immer so, dass beispielsweise der Zweck 

der Hochwasserschutzsicherung oder des Gewässerunterhaltes voll-

kommen erfüllt werden kann. Wir lehnen den Antrag ab. 

 

Martin Hübscher (SVP, Wiesendangen): Ich bin über die Argumenta-

tion schon etwas erstaunt, denn diese Formulierung, die wir jetzt disku-

tieren, die haben wir hier drin bereits in einem Gesetz so verabschiedet. 

Das war kein Thema in der Referendumsabstimmung; es war wirklich 

einfach kein Thema in der Referendumsabstimmung. Was wir lediglich 

wollen – das möchte ich nochmals betonen –, wir wollen überhaupt 

nicht übergeordnetes Recht ritzen. Sondern, wir wollen, dass der Re-
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gierungsrat den Spielraum, den er durch übergeordnetes Recht hat, aus-

nutzt. Das wollen wir; das verlangen wir. Eure Argumente – das möchte 

ich zuhanden der Materialien festhalten – sind jetzt auch so, dass sich 

eigentlich niemand offensichtlich gewehrt hat, dass wir für eingedolte 

Gewässer einen Gewässerraum ausscheiden. Das betrifft sowohl das 

Siedlungsgebiet wie auch das Nicht-Siedlungsgebiet. Deshalb bin ich 

über die Nicht-Unterstützung der FDP besonders erstaunt, weil, im 

Siedlungsgebiet haben wir sehr, sehr viele eingedolte Gewässer. Dort 

gibt es eben einen Spielraum, sodass wir auf eine Gewässerraumaus-

scheidung verzichten können.  

Stellen Sie sich vor, wenn wir bei allen öffentlichen Gewässern, auch 

bei den eingedolten, einen Gewässerraum ausscheiden wollen, dann 

können wir die ganzen Meliorationen, die wir gemacht haben während 

des letzten Jahrhunderts im Kanton, neu machen, weil eine Bewirt-

schaftung schlicht nicht mehr möglich ist. Wir wollen lediglich, dass 

der Kanton auf Gewässerraumausscheidungen verzichtet, wenn es eben 

nach übergeordnetem Recht – da bin ich mit euch einig – möglich ist, 

da gibt es gewisse Möglichkeiten, dass man es nicht machen muss. Es 

ist ja auch zulässig, dass verzichtet wird, damit das übergeordnete Recht 

nicht geritzt wird. Dann soll man in der Verordnung – sollten wir mit 

diesem Minderheitsantrag unterliegen – wenigstens darauf verzichten 

und die Prioritäten definitiv anderswo legen und nicht eine aufwendige 

verwaltungsinterne Maschinerie lostreten, um Gewässerräume bei ein-

gedolten Gewässern auszuscheiden. Herzlichen Dank. 

 

Thomas Wirth (GLP, Hombrechtikon): Ich glaube, hier muss man das 

Votum von Martin Hübscher noch ein bisschen temperieren. Mit der 

Ablehnung dieses Minderheitsantrags wird nicht gesagt, dass der Kan-

ton nicht auf den Gewässerraum verzichten kann. Ja, es macht insbe-

sondere im Siedlungsgebiet manchmal durchaus Sinn, darauf zu ver-

zichten. Diese Möglichkeit hat er. Der Antrag aber, der von der SVP 

gestellt wird, geht viel, viel weiter. Er sagt, dort, wo es nur irgendwie 

möglich ist, soll darauf verzichtet werden. Und das ist keine sinnvolle 

Regelung. Die Prüfung im Einzelfall soll erfolgen. Und wo es sinnvoll 

ist, soll auf die Ausscheidung des Gewässerraums verzichtet werden, 

aber nicht einfach generell, nur, weil im Bundesrecht für diesen Fall 

eine Möglichkeit vorgesehen ist, um zu verzichten. In diesem Sinne ist 

es eben unsinnig, hier mehr zu fordern, als das Bundesrecht vorgibt. 
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Hans Egli (EDU, Steinmaur): Thomas Wirth hat es ausgeführt: Grund-

sätzlich ist es möglich, auf eine Gewässerraumausscheidung zu ver-

zichten. Aber in der Realität passiert das nicht; das ist das Problem, 

Thomas Wirth. In der Realität agiert die Verwaltung übereifrig und 

wird jegliche Gewässerräume ausscheiden, ob sie Sinn machen oder 

nicht. Es ist halt nicht so, dass eine Gewässerraumausscheidung nur ein 

Strich auf dem Plan ist. Sondern, es ist in der Realität halt so, dass ir-

gendwann aus diesem Strich ein Projekt wird. Man kann wirklich dar-

über diskutieren, ob bei einem eingedolten Gewässer eine Gewässer-

raumausscheidung Sinn macht. Es gibt welche, bei denen es Sinn 

macht, doch grösstenteils macht es keinen Sinn. Oder Grundstücke im 

Wald, Gewässer im Wald: Wieso braucht es dort einen Gewässerraum? 

Da wird eh naturnah bewirtschaftet. Es gibt also wirklich sehr viele 

Gründe, um diesen Minderheitsantrag zu unterstützen. Erstens, weil er 

Sinn macht, und zweitens, weil es unnötig ist, dass in jedem Fall der 

Gewässerraum ausgeschieden wird. Darum bitte ich Sie, den Minder-

heitsantrag Bossert zu unterstützen. Danke vielmals. 

 

Regierungsrat Martin Neukom: Natürlich kann man hier eine entspre-

chende Vorstrukturierung vornehmen und sagen, der Kanton soll über-

all dort, wo es bundesrechtlich möglich ist, auf den Gewässerraum ver-

zichten. Das ist im Grundsatz schon umsetzbar, wenn man das politisch 

will. Mir ist nur wichtig, Folgendes klarzustellen: Herr Hübscher hat es 

eben gerade so dargestellt, dass überall, also über jeder Drainage, wo 

ein Gewässerraum wäre, oder jedes eingedolte Gewässer, das einen Ge-

wässerraum hat, dass man dann darüber keine Landwirtschaft mehr ma-

chen dürfe. Das stimmt so zum Glück nicht. Bewirtschaftungsein-

schränkungen gelten nicht bei eingedolten Gewässern. Das war mir 

noch wichtig klarzustellen. Danke. 

 

Abstimmung 

Der Kommissionsantrag wird dem Minderheitsantrag von Sandra 

Bossert gegenübergestellt. Der Kantonsrat beschliesst mit 121 : 45 

Stimmen (bei 0 Enthaltungen), dem Kommissionsantrag zuzustim-

men. 

 

2. Abschnitt: Hochwasserschutz, Revitalisierung und Gewässerunter-

halt 

A. Allgemein 

§ 22. Aufgaben von Kanton und Gemeinden 

Abs. 1 und 2 
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Keine Bemerkungen; genehmigt. 

 

Abs. 3 

Minderheitsantrag Felix Hoesch, Markus Bärtschiger, Franziska 

Barmettler, Thomas Honegger, Rosmarie Joss, Florian Meier, 

Thomas Wirth: 
3 Sie werden mit der Siedlungs- und Landschaftsplanung abgestimmt. 

(Rest streichen) 

 

Alex Gantner (FDP, Maur), Präsident der KEVU: Nun sind wir im 

zweiten Abschnitt des Wassergesetzes angelangt; das sind die Paragra-

fen 22 bis 43. Da geht es um den Hochwasserschutz, die Revitalisierung 

und den Gewässerunterhalt. 

Die beiden einzigen Minderheitsanträge betreffen sogleich den ersten 

Paragrafen, nämlich Paragraf 22 in diesem Abschnitt, bei dem es um 

die Aufgaben von Kanton und Gemeinden geht. Zudem hat die Kom-

mission einstimmig den Absatz 5 umformuliert, worauf ich nicht weiter 

eingehen werde. 

Absatz 1 legt die Kompetenzordnung für den Hochwasserschutz, die 

Revitalisierung und den Unterhalt der öffentlichen Gewässer bei Kan-

ton und Gemeinden fest. Dabei berücksichtigt der Kanton bei der Er-

füllung seiner Wasserbauaufgaben die Anliegen der Gemeinden in an-

gemessener Art und Weise.  

In Absatz 2 wird die Stossrichtung beziehungsweise der Zweck der 

Massnahmen aufgeführt. Die Massnahmen sollen gemäss Absatz 3 mit 

der Siedlungs- und Landschaftsplanung abgestimmt sein und Eingriffe 

in die Bauzone sollen auf ein Minimum beschränkt werden. Hier setzt 

der erste Minderheitsantrag von Kollege Felix Hoesch und Mitunter-

zeichnenden an. Sie wollen den letzten Passus «Eingriffe in die 

Bauzone sind auf ein Minimum zu beschränken» streichen und somit 

ermöglichen, dass Massnahmen in Bauzonen in der Güterabwägung 

eine erhöhte Bedeutung erlangen.  

Der aus Sicht der Minderheit zu streichende Passus stammt aus dem 

ersten Wassergesetz und soll gemäss Regierung und Kommissions-

mehrheit beibehalten werden. Wasserbauliche Massnahmen sind ohne-

hin innerhalb der Bauzone vorzusehen. Es ist grundsätzlich anzuerken-

nen, dass die Bauzone dafür vorgesehen ist, dass zonenkonforme Bau-

ten und Anlagen erstellt werden können. Wasserbauliche Eingriffe in 

der Bauzone sind daher schonend auszuführen. Auch die Eigentümer-

interessen sollen beim Wasserbau gebührend berücksichtigt werden. 
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Dies das Argument der Kommissionsmehrheit. Ich bitte Sie, diesem 

Mehrheitsantrag zu folgen. 

 

Felix Hoesch (SP, Zürich): Wir haben wieder einen Antrag im Sinne 

von «Privateigentum schützen». So sind eben für Hochwasserschutz o-

der die wichtigen Revitalisierungen unter Umständen auch Eingriffe in 

die Bauzonen nötig. Wenn dies der Fall ist, so soll es auch möglich sein. 

Darum ist dieser letzte Satz in Absatz 3 zu streichen. Herzlichen Dank. 

 

Thomas Honegger (Grüne, Greifensee): Es ist schon aufgrund des 

Landwertes gegeben, dass bei Massnahmen des Hochwasserschutzes 

und bei Revitalisierungen innerhalb der Bauzone haushälterisch mit 

dem Boden umgegangen wird. Absatz 3 fordert jedoch, dass diese Ein-

griffe in der Bauzone auf ein Minimum zu beschränken sind. Dadurch 

könnte ein sinnvolles Projekt innerhalb der Bauzone verhindert werden, 

das zwar Bauland konsumiert, jedoch in der Gesamtbetrachtung finan-

ziell angemessen ist.  

 

Ann Barbara Franzen (FDP, Niederweningen): Zu Paragraf 22 liegen 

mehrere Minderheitsanträge vor, nicht unerwartet, geht es doch in die-

sem Paragrafen um Wasserbauanliegen wie den Hochwasserschutz, die 

Revitalisierung und den Gewässerunterhalt. Das sind Aufgaben von 

Staat und Gemeinden. Und wenn wir uns in der KEVU noch einig wa-

ren bezüglich des Zweckartikels, dann folgt bereits ein erster Minder-

heitsantrag von SP, Grünen und GLP zu Absatz 3. Diese Parteien möch-

ten, dass entsprechende Massnahmen für Hochwasserschutz oder Na-

turschutz ohne Rücksicht auf bestehende Bauzonen durchgeführt wer-

den können. Diese Verschärfung gegenüber der Vorlage der Regierung 

– eben das Streichen des Satzes «Eingriffe in die Bauzone sind auf ein 

Minimum zu beschränken» – ritzt in unseren Augen die doch von der 

Regierung angestrebte, umsichtige Regelung, welche versucht, unter-

schiedliche Interessen unter einen Hut, sprich, in einen Paragrafen zu 

bringen. Schon der Regierung war es nämlich ein Anliegen, dass was-

serbauliche Eingriffe in der Bauzone schonend ausgeführt werden müs-

sen und eben auf ein Minimum zu beschränken sind. Das ist in unseren 

Augen einer jener Anträge der Regierung, bei denen sie Augenmass be-

wiesen hat. Und wir bitten Sie, den Minderheitsantrag abzulehnen. 

 

Sandra Bossert (SVP, Wädenswil): Auch wir sind gegen diesen Min-

derheitsantrag. Ich kann mich eigentlich der Argumentation von Bar-

bara Franzen anschliessen, denn die Bauzone ist dafür vorgesehen, dass 
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zonenkonforme Bauten und Anlagen erstellt werden. Und wasserbauli-

che Eingriffe in der Bauzone sind schonend auszuführen. Auch hier 

muss Rechtsicherheit gelten und die Eigentümerinteressen berücksich-

tigt werden. Wie lehnen den Minderheitsantrag von Links-Grün ab.  

 

Abstimmung 

Der Kommissionsantrag wird dem Minderheitsantrag von Felix 

Hoesch gegenübergestellt. Der Kantonsrat beschliesst mit 89 : 78 

Stimmen (bei 0 Enthaltungen), dem Kommissionsantrag zuzustim-

men. 

 

Absatz 4 

Minderheitsantrag Sandra Bossert, Ruth Ackermann, Ann Barbara 

Franzen, Alex Gantner, Christian Lucek, Ulrich Pfister, Daniela Rin-

derknecht: 
4 … für die Bevölkerung. Der Verlust von Fruchtfolgeflächen ist nach 

Möglichkeit zu vermeiden. 

 

Alex Gantner (FDP, Maur), Präsident der KEVU: Der zweite Antrag 

beim Paragrafen 22 betrifft Absatz 4. Dieser soll mit dem Satz «Der 

Verlust von Fruchtfolgeflächen ist nach Möglichkeit zu vermeiden» er-

gänzt werden. Hier sind wir beim sogenannten zweiten Schicksalspara-

grafen des Wassergesetzes aus Sicht der SVP angelangt. 

Ansatzpunkt sind immer noch die Massnahmen und deren Zweck in 

Absatz 2. Absatz 4 fokussiert auf das Teilgebiet der Revitalisierung. 

Bei dieser sollen die weiteren öffentlichen Interessen beachtet werden, 

namentlich das Interesse am Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzflä-

chen und der Erholungsnutzen für die Bevölkerung; also eine klassische 

Güterabwägung.  

Die Minderheit möchte nun beim Gut «Erhalt der landwirtschaftlichen 

Nutzflächen» expressis verbis ergänzt haben, dass der Verlust von 

Fruchtfolgeflächen nach Möglichkeit zu vermeiden sei.  

Ursprünglich gab es in der Kommission neben dem Regierungsantrag 

insgesamt drei Anträge betreffend Thematik «Revitalisierungen». Das 

ist ein Indiz, dass wir hier sehr viel und lange diskutiert haben. Mehrere 

Abstimmungen waren nötig. Übriggeblieben sind nun konsolidiert ein 

Minderheitsantrag und der Mehrheitsantrag, der dem Regierungsrat 

folgt. 

Neben den Argumenten aus der Landwirtschaft, die wir nun gleich hö-

ren werden, möchte ich die Einschätzung der Baudirektion noch fest-

halten. Ich zitiere: «Der Antrag entspricht inhaltlich den Vorgaben des 
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Bundesrechts. In diesem Sinne ist eine Ergänzung des Paragrafe 22 Ab-

satz 4 eigentlich entbehrlich. Die Ergänzung steht aber im Einklang mit 

dem übergeordneten Recht und kann bedenkenlos übernommen werden 

– die Ergänzung erweist sich nicht zuletzt deshalb als sinnvoll, weil da-

mit eine breitere Akzeptanz des Wassergesetzes gefördert werden 

kann.» Dieser Einschätzung ist die Mehrheit der Kommission nicht ge-

folgt. Sie will den Fruchtfolgeflächen beziehungsweise deren Erhalt o-

der Verlust in Zusammenhang mit Revitalisierungen im Gesetz keinen 

Sonderstatus geben, sondern hält an der generellen Formulierung ge-

mäss Antrag des Regierungsrates fest. 

 

Sandra Bossert (SVP, Wädenswil): Auch dieser Minderheitsantrag 

wurde in der Kommission rege diskutiert. Dass wir einmal mehr Frucht-

folgeflächen bewusst schützen wollen, gab viel zu reden. Hans Stutz 

(Abteilungsleiter Recht im Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, 

AWEL)  hat uns mehrmals die Begrifflichkeiten erläutert und schluss-

endlich auch der Kommission vorgeschlagen, diesen Satz zu überneh-

men, da er im Einklang mit dem übergeordneten Recht steht und eine 

sinnvolle Ergänzung ergibt.  

Leider konnten wir auch hier die sogenannten Kompromissparteien 

nicht überzeugen, und sie lassen uns im Regen stehen. Wie in der Ein-

trittsdebatte erläutert, sind wir für ein zeitnahes Abschliessen des Kapi-

tels «Wassergesetz 2.0». Die SVP hat von Anfang ihre wichtigsten Po-

sitionen erläutert und stringent ihre Linie gefahren. Auch haben wir ver-

sucht, in der Kommission so viel wie möglich zu klären und zu berei-

nigen, um zu beweisen, dass die KEVU einen guten Job macht. Leider 

sind wir hier in der Minderheit. Die SVP hat Federn gelassen bei diesem 

Gesetz, aber ganz gerupft wollen wir nicht dastehen. Ich bitte deshalb 

die Kompromissparteien über den Schatten zu springen und den von der 

Baudirektion abgesegneten Satz beizubehalten.  

 

Daniel Sommer (EVP, Affoltern am Albis): Vermutlich haben in diesem 

Wassergesetz verschiedene Mitglieder der KEVU je nach politischer 

Ausrichtung beim einen oder anderen Paragrafen ihr ganz persönliches 

Waterloo erlebt. Für mich ist es genau dieser Paragraf 22 Absatz 4, der 

mir einige Nächte den Schlaf geraubt und vermutlich auch noch die 

letzten wachstumsfähigen Haare gekostet hat. 

Ursprung dieses Ungemachs ist eine Schwachstromformulierung des 

Regierungsrates, die in Absatz 4 davon spricht, dass bei Revitalisierun-

gen die weiteren öffentlichen Interessen beachtet werden sollen, na-

mentlich das Interesse am Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzflächen. 



  13 

Aber: Was heisst denn jetzt «beachtet» genau? Wohl kaum «berück-

sichtigt», oder dann zumindest «hoch gewichtet» Und welche Konse-

quenz hat das für den Erhalt der Fruchtfolgeflächen? 

Ausgehend von diesen Fragen hatte ich anfänglich gewisse Sympathien 

für den Minderheitsantrag. Wie so oft geben aber auch in diesem Fall 

bereits festgelegte gesetzliche Regelungen gewisse Antworten. So eine 

findet sich zum Beispiel in Artikel 38a Absatz 2, Satz 2 des Gewässer-

schutzgesetzes des Bundes, in welchem festgehalten ist, dass für einen 

Verlust an Fruchtfolgeflächen gemäss Sachplan Fruchtfolgeflächen Er-

satz zu leisten ist. Das bedeutet konkret, dass bei Revitalisierungen die 

Beanspruchung von allfälligen Fruchtfolgeflächen sowohl in Quantität 

als auch in Qualität voll kompensiert werden muss. Leider kann nicht 

immer gewährleistet werden, dass dies am gleichen Standort geschieht, 

an dem der Verlust stattgefunden hat. In der Gesamtbilanz ergibt sich 

aber dennoch keine Reduktion von Fruchtfolgeflächen. 

In dieser etwas aufgeheizten Thematik lohnt sich ein kühler Blick auf 

die Effekte von geglückten Revitalisierungen. Die Wiederherstellung 

naturnaher Lebensräume bringen die bestimmenden Prozesse für Öko-

systeme wieder in Gang. Davon profitiert nicht nur die Biodiversität, 

sondern auch der erholungssuchende Mensch und die Landwirtschaft 

insgesamt. Vor diesem Hintergrund können wir dem regierungsrätli-

chen Vorschlag zustimmen, auch wenn wir uns eine etwas verbindli-

chere Aussage betreffend Landwirtschaft gewünscht hätten. 

 

Thomas Honegger (Grüne, Greifensee): Der Erhalt der landwirtschaft-

lichen Nutzflächen ist ein öffentliches Interesse. Werden sogar Frucht-

folgeflächen beansprucht, ist das nur mit einer umfassenden Interessen-

abwägung möglich, und es ist jeder Einzelfall zu prüfen.  

Für die Fruchtfolgeflächen gibt es zudem einen Sachplan des Bundes, 

der dem Kanton klare Vorgaben gibt, so zum Beispiel die Kompensati-

onspflicht. Wird nun im Rahmen eines Revitalisierungsprojektes 

Fruchtfolgefläche beansprucht, muss an einer anderen Stelle neue 

Fruchtfolgefläche geschaffen werden, ähnlich wie eine Waldrodung 

eine Wiederaufforstung verlangt. Somit decken die bestehenden 

Rechtsgrundlagen den Schutz der Fruchtfolgeflächen genügend ab.  

Der Minderheitsantrag fordert, dass bei Revitalisierungen der Verlust 

von Fruchtfolgeflächen nach Möglichkeit zu vermeiden sei. Er nimmt 

somit das Resultat der Interessenabwägung vorweg, nämlich, dass der 

Erhalt der Fruchtfolgeflächen höher zu gewichten sei als die übrigen 

öffentlichen Interessen.  
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Wir verlangen, dass im Kanton Zürich ausgewogene Revitalisierungs-

projekte möglich sind, die sämtliche öffentlichen Interessen, also auch 

den Erholungsnutzen und dernErhalt der Biodiversität, umfassend be-

trachten. Es ist somit nicht zielführend, auf Gesetzesstufe bereits eine 

Vorstrukturierung der Interessenabwägung vorzunehmen und die 

Fruchtfolgeflächen über sämtliche anderen öffentlichen Interessen zu 

stellen. Wir lehnen den Antrag ab. 

 

Felix Hoesch (SP, Zürich): Fruchtfolgeflächen sind tatsächlich sowieso 

schon ein gut geschütztes Gut. Das muss hier nicht zusätzlich ins Was-

sergesetz geschrieben werden. Und wenn sie dann mal für eine Revita-

lisierung aufgehoben werden müssen, ist sowieso klar, dass sie ande-

renorts ersetzt werden müssen. Und die Revitalisierungen kommen ja 

dann wieder der Biodiversität zugute, was insgesamt ein Gewinn ist, 

auch für die anliegenden, restlichen landwirtschaftlichen Flächen. Da-

rum ist dieser Zusatz der SVP nicht nötig. Wir bleiben bei der Mehrheit. 

Herzlichen Dank. 

 

Ann Barbara Franzen (FDP, Niederweningen): Die FDP wird diesen 

zweiten Minderheitsantrag zu Paragraf 22 annehmen. Gerade im Zu-

sammenhang mit Revitalisierungen kann es doch immer wieder mal zu 

Konflikten mit dem Schutz von Fruchtfolgeflächen kommen; das ist 

eine nicht ganz einfache Interessenabwägung. Aus Sicht der FDP ist die 

Ergänzung, dass zu den bei einer Revitalisierung zu beachtenden öf-

fentlichen Interessen auch der Schutz der Fruchtfolgeflächen eben noch 

einmal explizit erwähnt wird, sinnvoll. Damit wird auch diesem Inte-

resse Rechnung getragen, ohne dass wir bereits eine Vorstrukturierung 

der Interessenabwägung vornehmen. Dass «nach Möglichkeit» Frucht-

folgeflächenverlust vermieden werden soll, verstehen wir immerhin als 

Auftrag an die Planer bei solchen Projekten – immer im Einklang mit 

übergeordnetem Recht –, die Interessen der Landwirtschaft und der 

Fruchtfolgeflächen gebührend zu berücksichtigen und abzuwägen. Es 

geht hier nicht um die Frage der Kompensation und der Kompensati-

onsmechanismen, dass diese geleistet werden müssen; das ist uns allen 

klar. Es geht uns hier um den Auftrag an die Planung, bei solchen Pro-

jekten die Interessen des Schutzes der Fruchtfolgeflächen gebührend 

mitzuberücksichtigen. Besten Dank. 

 

Konrad Langhart (Die Mitte, Stammheim): Zuerst eine kurze Frage an 

Kollegin Sandra Bossert: Was verstehen Sie unter Kompromisspartei? 
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Ich hoffe doch sehr, dass Sie die Mitte auch dazu zählen. Wir unterstüt-

zen Ihren Minderheitsantrag, das heisst, er kam sogar eigentlich von 

uns selbst.  

Jetzt zu diesem Antrag: Natürlich kann man sagen, dass die Fruchtfol-

geflächen schon im Antrag der Regierung drin sind, und zwar unter dem 

Titel «Erhalt landwirtschaftlicher Nutzflächen». Aber es wäre doch 

schön, wenn man auch die Fruchtfolgeflächen präzisieren könnte. Da 

muss ich Kollege Daniel Sommer etwas ins Gebet nehmen: Sie hätten 

sich ihre schlaflosen Nächte durchaus sparen können, wenn Sie von An-

fang auf Ihr besseres Einfühlungsvermögen gehört hätten und das un-

terstützt hätten. Gerade bei der letzten Abstimmung haben Sie sich 

nämlich auch für den Schutz der Bauzone eingesetzt. Ich hoffe jetzt 

doch sehr, dass Sie und Ihre Fraktion sich auch für den Schutz der 

Fruchtfolgeflächen einsetzen. Mir selbst stehen die Fruchtfolgeflächen 

näher als die Bauzonen. Also, geben Sie sich einen Ruck, sagen Sie 

Ihrer Fraktion, sie soll diesen Minderheitsantrag unterstützen. Dann 

kommt er nämlich ins Gesetz. Besten Dank. 

 

Manuel Sahli (AL, Winterthur): Was wir hier vor uns haben, ist ein wei-

terer Bauernlobby-Antrag, der die Güterabwägung, die hier im Gesetz 

existiert, ein bisschen verschieben will. Für uns gerät diese Güterabwä-

gung ein bisschen aus dem Gleichgewicht, nämlich, wenn wir das so 

festschreiben, wenn wir diesen Antrag annehmen, setzen wir schon eine 

Präjudiz zugunsten der Bauern. Genau hier muss man dann zugunsten 

der Natur – die Natur hat halt nicht so eine grosse Lobby – entscheiden. 

Klar, für die ökologische Infrastruktur, die Vernetzung und so weiter ist 

natürlich genau der Gewässerraum wichtig. Wenn wir nun im Gesetz 

mit diesem Absatz die Landwirtschaft so hoch setzen, ist dies nicht 

mehr gegeben. Wie bereits bei vorherigen Minderheitsanträgen kann 

man festhalten, dass auch hier bereits die bestehende Gesetzgebung ge-

nügt, dass hier bereits eine Güterabwägung festgeschrieben ist und er-

folgen soll. Die Alternative Liste wird daher diesen Minderheitsantrag 

ablehnen. Besten Dank. 

 

Paul von Euw (SVP, Bauma): Ich gebe Ihnen gerne ein Praxisbeispiel, 

wie es gelebt wird mit dieser Gewässerrevitalisierung. Zuerst meine In-

teressenbindung: Ich bin Vertreter aus dem Tösstal.  

Wenn die Fruchtfolgeflächen kompensiert werden, dann bringt das – 

namentlich in Tälern – praktisch nichts; die Wege verlängern sich, die 

Bauern können ihre Flächen nicht mehr bewirtschaften, weil sie nicht 
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mehr innerhalb eines vernünftigen Zeitraums erreichbar sind. Ökolo-

gisch betrachtet ist das nicht so schlimm. Viel schlimmer finde ich, dass 

die Machenschaften so sind bei der Revitalisierung. Und ich denke, der 

Regierungsrat wäre hier noch einigermassen vernünftig denkend, aber 

die Verwaltung macht Vorschläge wie beispielsweise bei der Töss-Re-

vitalisierung, dass man nämlich Betriebe, namentlich Sägereien mit ins-

gesamt einer Fläche von 1,5 Hektaren, also 15'000 Quadratmeter, ver-

schieben soll. Das ist die beste Idee, welche die Verwaltung vorbringen 

konnte, selbstverständlich in einem Variantenstudium. Es gibt noch 

eine Variante 2 und 3, welche aber als nicht die besten Varianten ange-

schaut wurden. Da bin ich nicht sicher, ob viele Leute, die hier jetzt 

gesprochen haben, überhaupt eine Ahnung haben, was das bedeutet. Ich 

bitte Sie, dem Antrag von Sandy Bossert stattzugeben, diesen anzuneh-

men im Sinne der Landwirtschaft, im Sinne des öffentlichen Interesses, 

welches meines Erachtens auch ein Betrieb gehört, der aus nachhaltigen 

Baustoffen irgendwelche Produkte herstellt, mit denen man dann bauen 

kann, um ökologisch zu bleiben. Besten Dank. 

 

Martin Hübscher (SVP, Wiesendangen): Schauen Sie, genau jetzt wird 

aufgedeckt, wer bereit ist, Kompromisse einzugehen und wer nicht. 

Landwirtschaftsland kann eben nicht kompensiert werden. Wir können 

zwar Land aufwerten, damit das Ertragspotenzial steigt, aber wir kön-

nen kein Land kompensieren. So ist auch eine Aussage in der letzten 

Woche publizierten Broschüre «Lebendige Limmat» falsch. Darin 

steht: «Landwirtschaftsland wird andernorts durch das Aufwerten von 

wenig ertragreichem Land zu fruchtbarem Ackerland kompensiert.» 

Wir können zwar Fruchtfolgeflächen kompensieren, aber nicht Land-

wirtschaftsland. Ich bitte Sie, zukünftig etwas sorgfältiger zu sein in der 

Kommunikation.  

Nun zum vorliegenden Antrag: Der Minderheitsantrag lautet – und las-

sen Sie sich den auf der Zunge vergehen, bitte –, der Verlust von Frucht-

folgeflächen ist nach Möglichkeit zu vermeiden – nach Möglichkeit. 

Das ist doch ein Kompromiss. Nach Möglichkeit heisst, es werden auch 

für Revitalisierungen Möglichkeiten geprüft mit Varianten, ohne Ver-

lust von Fruchtfolgeflächen. Das muss doch ein Gebot der Stunde sein. 

Da kann ich Sie nun tatsächlich nicht verstehen. Sie wollen immer we-

niger Tiere. Mit diesem Antrag erreichen Sie genau das Gegenteil. 

Nicht-Fruchtfolgeflächen werden als Grünland genutzt. Und die Ver-

dauung des Menschen ist nun mal nicht gemacht, um Gras zu verwer-

ten. Sie argumentieren mit dem Ersatz der Fruchtfolgeflächen. Das ist 

nur bedingt richtig. Ich habe es erklärt: Erstens hat der Kanton Zürich 
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sein Kontingent an Fruchtfolgeflächen nur mit einem Trick erreicht, in-

dem er auch die Hälfte der Nutzungseignungsklasse 6 dazuzählt; das 

sind eigentlich nicht geeignete Böden. Der Kanton Zürich rechnet diese 

bereits dazu. Und Herr Hoesch nochmals: Wir können kein Land erset-

zen. Sie können es höchstens irgendwo aufwerten. Das ist aber sehr 

bauintensiv. Da bin ich doch erstaunt, dass das offenbar für die Klima-

Allianz überhaupt kein Thema ist. Wie viel Dieselöl brauchen wir, um 

Boden aufzuwerten? Wenn wir eine Revitalisierung machen können 

ohne den Verlust von Fruchtfolgeflächen, dann können wir uns nämlich 

diese Aufwertung, diese teure bauliche Aufwertung sparen. Herr Sahli, 

ich bin doch etwas erstaunt: Sie ernähren sich offensichtlich synthe-

tisch. Andernfalls müssten Sie nicht proklamieren, dass es sich um ei-

nen Bauernlobby-Vorstoss handelt.  

Ich habe noch eine Frage an den Herrn Baudirektor: Was ist die Haltung 

des Regierungsrates zu diesem konkreten Antrag. Dieser Antrag, der ist 

so zentral für uns. Und ich möchte wissen, was die Haltung des Regie-

rungsrates zu diesem Antrag ist. Herzlichen Dank. 

 

Thomas Forrer (Grüne, Erlenbach): Sie können auch gleich die Hal-

tung des grünen Fraktionspräsidenten zu diesem Antrag nochmals hö-

ren.  

Es ist so: Im eidgenössischen Gewässerschutzgesetz oder beziehungs-

weise in der Gewässerschutzverordnung heisst es, dass Kulturland, das 

beansprucht wird, ersetzt werden muss. Wenn Ihnen das noch nicht ge-

nügt, dann weiss ich nicht, wozu Sie eigentlich noch diesen barocken 

Antrag ins Gesetz schreiben wollen. Ich vermute, dass Sie Leute davon 

abschrecken wollen, überhaupt nur daran zu denken, bei einer Revitali-

sierung auch einmal ein Stück Kulturland zu beanspruchen und dieses 

dann aber an einem anderen Ort zu ersetzen. Ich meine, diese Formu-

lierung in der eidgenössischen Gewässerschutzverordnung ist derart 

hart und verlangt derart viel, da weiss ich ja schon nicht, Kollege Martin 

Hübscher, warum Sie jetzt so wahnsinnig laut werden. Wir gehen davon 

aus, dass das Kulturland mit der jetzigen Version der Kommissions-

mehrheit ausreichend und gut geschützt ist. Alles andere ist barocke 

Gesetzgebung wie Kollege Ruedi Lais selig in diesem Rat bisweilen zu 

sagen pflegte, nämlich, ein Schnörkel im Gesetz, der uns nicht viel wei-

terbringt. Ich danke Ihnen. 

 

Elisabeth Pflugshaupt (SVP, Gossau): Ich muss noch etwas richtigstel-

len, wenn gesagt wird, dass die Fruchtfolgeflächen genügend geschützt 

sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: In den Gemeinden Uster und Gossau 
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ist eine Fläche von zirka vier Hektaren, die man renaturieren will, das 

heisst, man hat aus einer normalen Wiese eine Magerwiese gemacht. 

So schön, so gut. Nur die Fruchtfolgefläche, die da abgetragen wurde, 

so heisst es, die werde an einem anderen Ort wieder aufgewertet. Das 

stimmt so nicht. Der Kanton kauft Punkte. Wenn irgendwo Land auf-

gewertet wird, dann gibt es Punkte, und diese Punkte gehören dem Un-

ternehmer, niemandem sonst. Der Humus, der da verwendet wird, ge-

hört dem Unternehmer. Der wird dann verkauft, und diese Erde, dieser 

Humus – das ist Erde, nicht nur Humus – wird dem Meistbietenden 

verkauft. Und das sind nun mal nicht die Landwirte, das sind Gärten, 

also die Erde kommt dann in die Gärten. Und wenn es dann doch ir-

gendwo eine Bodenaufwertung gibt, dann gibt es Punkte, die gehören 

auch dem Unternehmer, und der Kanton kauft dann solche Punkte, ohne 

dass er irgendwo irgendetwas anderes noch machen muss. Das ist näm-

lich günstiger. Das ist der Grund. Darum wollte ich hier sagen: So gut 

geschützt, wie Ihr alle gesagt habt, ist das Ganze nicht. Es ist eine etwas 

kompliziertere Sache. Danke. 

 

Thomas Wirth (GLP, Hombrechtikon): Ich glaube, es wäre gut, hier ein 

paar Punkte richtigzustellen. Also, grundsätzlich hat Paul von Euw er-

klärt, wie das funktioniert. Es werden verschiedene Varianten geprüft. 

Aus diesen Varianten wird dann die Bestvariante ausgewählt. Diese 

Bestvariante bestimmt darüber, welches Ziel zu wie viel Prozenten op-

timiert werden kann. Ja, wir sind hier in einem Zielkonflikt, wie wir das 

in der engen Schweiz häufig haben, da, wo der Boden ein knappes Gut 

ist. Da gibt es verschiedene Interessen: Es gibt die Ökologie, es gibt den 

Hochwasserschutz, es gibt die landwirtschaftlichen Nutzflächen, es gibt 

die Fruchtfolgeflächen et cetera. Alle diese Varianten oder alle diese 

Ziele müssen gegeneinander abgewogen werden.  

Wenn wir jetzt diesem Minderheitsantrag von Sandy Bossert zustim-

men, dann ist es eigentlich relativ klar: Es gibt das Ziel Fruchtfolgeflä-

chen, und die anderen Ziele spielen eine sehr untergeordnete Rolle. Es 

ist dann vielleicht noch möglich, dass wenn der Hochwasserschutz auf 

keine andere Art sichergestellt werden kann, dass man die Fruchtfolge-

flächen antastet. Nur wenn es absolut gar keine andere Lösung gibt, 

dann dürfen sie beansprucht werden. Abstriche bei der Ökologie, beim 

Hochwasserschutz, bei der Erholung sind ganz klar die logischen Fol-

gen.  

Dann wurde erwähnt, dass die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht er-

setzt werden kann. Ja, damit bin ich einverstanden. Das ist ein Problem, 

das wir haben. Aber die landwirtschaftlichen Nutzflächen, die werden 
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nicht von den Revitalisierungs- oder von Hochwasserschutzprojekten 

gefressen. Es sind ganz andere Projekte. Es sind ganz andere Elemente, 

die dazu führen, dass uns immer weniger Flächen zur Verfügung ste-

hen. Insbesondere die Landwirtschaft selbst ist ein sehr grosser Ver-

nichter von landwirtschaftlichen Nutzflächen mit ihren grossen Bauten, 

die man auch anders gestalten könnte.  

Wenn jetzt Elisabeth Pflugshaupt erklärt, wie das mit der Kompensa-

tion für die Fruchtfolgeflächen funktioniert, ist das auch nicht ganz rich-

tig. Es ist so, dass verschiedene Projekte realisiert werden auf landwirt-

schaftlichen Flächen, diese werden aufgewertet, damit sie Fruchtfolge-

flächenqualität bekommen. Die können dann genutzt werden als Kom-

pensationsmassnahme. Da haben wir Deponien, die für Humus gedacht 

sind, der sonst weggeführt werden müsste und auf landwirtschaftliche 

Nutzflächen abgelegt wird zur Schaffung von Fruchtfolgeflächen. Das 

ist ein Prozess, von dem nicht vorwiegend die Gärten profitieren. Also 

bei uns in Hombrechtikon, in dem Gemeindegebiet, in dem ich tätig 

bin, haben wir an verschiedenen Orten solche Projekte genau auf land-

wirtschaftlichen Nutzflächen realisiert, wo dann die Bauern davon pro-

fitieren, indem sie bessere Böden haben. 

 

Sandra Bossert (SVP, Wädenswil) spricht zum zweiten Mal: Ich möchte 

hier nur kurz auf Thomas Wirths Votum eingehen, als er gesagt hat, 

dass die Landwirtschaft selber am meisten Land verbaut. Die hohe Zu-

wanderung ist Ihnen hier drin allen bekannt; sie ist über eine Million 

Personen in den letzten 20 Jahren. Die GLP hatte die Ja-Parole für die 

Massentierhaltungsinitiative beschlossen. Dies hätte bedeutet, dass nur 

noch 2000 Hühner in einem Stall gehalten werden können. Das würde 

mehrere Bauten auf der ganzen Fläche bedeuten. Gott sei Dank war das 

Schweizer Stimmvolk schlauer und hat diese Initiative abgelehnt. Aber, 

wenn Sie immer sagen, die Landwirtschaft verbraucht am meisten Flä-

che, dann stimmt das so nicht. Bei der Landwirtschaft hat es auf den 

grossen Bauten ein Revers. Wenn es nicht mehr dem Zweck entspricht, 

ist der Landwirt verpflichtet, den Bau zurückzubauen. Man kann nicht 

einfach irgendwelche Wohnwagen oder etwas Anderes hinstellen. Dies 

einfach zur Richtigstellung.  

 

Christian Lucek (SVP, Dänikon): Ich möchte kurz eine Antwort oder 

eine Ergänzung zum Votum von Thomas Wirth geben. Er hat angespro-

chen, dass viele Landwirtschaftsflächen konsumiert werden, auch für 

bäuerliche oder andere Projekte in der Landwirtschaftszone, und hat die 
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Revitalisierungen klein geredet. Wir stehen derzeit in der KEVU in ei-

nem aktuellen Geschäft: Das ist die Pistenverlängerung beim Flughafen 

(Vorlage 5720). Wie Sie wissen, wird das verbunden mit der Renatu-

rierung der Glatt. Es sind insgesamt 20 Hektaren Kulturland, die kon-

sumiert werden. Von diesen 20 werden 17 für die Glatt-Renaturierung 

konsumiert. Ein grosser Anteil dieser Fruchtfolgeflächen, die dort die-

ser Revitalisierung zum Opfer fallen, sind solche der höchsten Güte. 

Genau das wollen wir damit verhindern, wir wollen, dass man wirklich 

nach Alternativen sucht. Es gibt auch bei dieser Vorlage Alternativen. 

Wir verlangen mit dieser Ergänzung, dass man dort diese Güterabwä-

gung vornimmt. Anknüpfend an den Wunsch des Fraktionschefs Martin 

Hübscher sind wir wirklich gespannt dann auf die Stellungnahmen von 

Martin Neukom, weil der Kommissionspräsident hat sehr deutlich ge-

sagt in seinem Eintretensvotum zu diesem Artikel, dass die Verwaltung 

und die Regierung ja eigentlich nichts dagegen hat, wenn man diese 

Ergänzung ins Gesetz aufnehmen würde. Folgen Sie doch dieser Emp-

fehlung. Danke schön. 

 

Urs Hans (parteilos, Turbenthal): Als Landwirt möchte mich auch 

noch in diese Diskussion einmischen. Ich habe einmal einen Vorstoss 

(KR-Nr. 340/2010) eingereicht in diesem Rat, also im alten ehrwürdi-

gen Rat (gemeint ist der Ratssaal im Rathaus), nicht in dieser Halle, 

man solle in Ufernähe Biolandbau betreiben, Kräuter anbauen, einfach 

alles, was Sinn macht. Viele Bauern haben gelacht. Aber ich denke, 

dass man jetzt beste Böden nicht mehr vernünftig nutzen kann, weil 

einfach irgendwie renaturiert wird, und weiss nicht was, da habe ich 

null Verständnis. Ich denke, man kann auch in Gewässernähe sinnvoll 

und ertragreich wirtschaften. Ich denke, vielleicht in sechs Monaten re-

den wir anders über die Ernährungssicherheit in der Schweiz. Danke. 

 

Regierungsrat Martin Neukom: Nur, um zuerst die Relationen zu wah-

ren: Ich bin absolut einverstanden, wenn man sagt, die landwirtschaft-

liche Produktion ist etwas sehr Wichtiges. Da bin ich 100 Prozent bei 

Ihnen. Was mich etwas stört, ist, wenn Sie jetzt das so darstellen, als sei 

der Naturschutz das grösste Problem für die landwirtschaftliche Pro-

duktion, dann verkennt man einfach ein wenig die Realitäten. Schauen 

wir 50 Jahre zurück: Es gingen in diesem Land in den letzten 50 Jahren 

quadratkilometerweise Fruchtfolgeflächen und landwirtschaftliche 

Nutzflächen verloren, allerdings nur ein ganz, ganz, ganz kleiner 

Bruchteil davon aufgrund von Renaturierungen oder irgendwelchen 

Naturschutzprojekten. Sie wissen das ganz genau. Der Löwenanteil von 
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Kulturland, der verloren ging, ging verloren, weil wir ganz viel einge-

zont haben und ganz viel gebaut haben. Zu diesen Einzonungen sind 

auch noch Strassen hinzugekommen. Das war der Fruchtfolgeflächen-

killer in der Vergangenheit.  

Es ist auch nicht so, dass die Zersiedlung jetzt plötzlich einfach gestoppt 

wäre. Glücklicherweise konnten wir sie in den letzten Jahren etwas 

bremsen. Hier hat auch RPG 1 (Raumplanungsgesetz 1) ein bisschen 

etwas dazu beigetragen, aber gestoppt ist es in der Schweiz noch bei 

Weitem nicht. Da wäre ich doch froh, wenn man das auch in dieser De-

batte ein bisschen in den Kontext stellen könnte, weil, sonst sieht das 

so aus, als ob einfach der böse Naturschutz der Landwirtschaft die Flä-

che wegnimmt. Das ist so schon nicht ganz korrekt, wenn man das ge-

nauer anschaut. Deshalb würde ich mich schon sehr freuen, wenn die 

Bauernvertreter mich in diesem Bereich unterstützen würden, wenn es 

darum geht, das Bauen ausserhalb der Bauzonen zu begrenzen, oder 

wenn es darum geht, möglichst viel auszuzonen und möglichst wenig 

einzuzonen. Oder auch bei der ganzen Weilerthematik, wenn es darum 

geht, dass wir da nicht auch noch die letzten Felder überbauen. Da 

würde ich mich dann auch um Unterstützung freuen, weil, da geht es 

letztendlich auch um Verlust von Landwirtschaftsflächen.  

Zu diesem Antrag zu Paragraf 22 Absatz 4, «Der Verlust von Frucht-

folgefläche ist nach Möglichkeiten zu vermeiden»:  Gegen diesen An-

trag ist nichts einzuwenden. Er ist zwar nicht nötig, weil, der Antrag 

entspricht materiell Bundesrecht, aber er schadet in dem Sinne auch 

nicht. Wenn es zur Beruhigung beiträgt, dann können Sie diesem An-

trag sehr gerne zustimmen. Besten Dank.   

 

Abstimmung 

Der Kommissionsantrag wird dem Minderheitsantrag von Sandra 

Bossert gegenübergestellt. Der Kantonsrat beschliesst mit 87 : 82 

Stimmen (bei 0 Enthaltungen), dem Kommissionsantrag zuzustim-

men. 

 

Abs. 5 

 

Keine Bemerkungen; genehmigt. 

 

§ 23. Zuständigkeiten 

§ 24. Bauliche Eingriffe in oberirdische Gewässer und in Gewässer-

räume 

B. Planerische Massnahmen 
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§ 25. Hochwasserschutzziele 

§ 26. Gefahrengebiete 

§ 27. Notentlastungsräume 

§ 28. Notfallplanung 

C. Bauliche Massnahmen 

Kantonale und kommunale Wasserbauprojekte 

§ 29. a. Projektfestsetzung 

§ 30. b. Planauflage 

§ 31. c. Einsprache 

§ 32. d. Koordination 

Objektschutzmassnahmen 

§ 33. a. Notwendigkeit 

§ 34. b. Zuständigkeit 

§ 35. c. Kosten 

D. Unterhaltsmassnahmen 

§ 36 

E. Finanzierung 

§ 37. Grundsatz 

§ 38. Beiträge an die Kosten von Hochwasserschutzmassnahmen 

a. von anderen Gemeinwesen 

§ 39. b. von Grundeigentümern und Inhabern einer Konzession oder 

Bewilligung 

§ 40. c. von Verursachern 

§ 41. Vorfinanzierung von Hochwasserschutzmassnahmen 

 

§ 42. Förderung von kommunalen Projekten 

 

Alex Gantner (FDP, Maur), Präsident der KEVU: Ich möchte festhal-

ten: Im Regierungsantrag gab es einen Koordinationshinweis zur Vor-

lage 5582; das war der Gegenvorschlag zur Naturinitiative. Diesem 

Auftrag ist die KEVU nachgekommen, einstimmig, knapp und klar um-

gesetzt in einem neuen Absatz 2 mit der Referenz zum Natur- und Hei-

matschutzfonds und einer entsprechenden textlichen Anpassung im al-

ten Paragrafen 3, neuen Paragrafen 4. Besten Dank.  

 

Ratspräsidentin Esther Guyer: Ein anderer Antrag wurde nicht gestellt. 

 

Keine Bemerkungen; genehmigt. 

 

§ 43. Ausführungsvorschriften 

3. Abschnitt: Reinhaltung der Gewässer 
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A. Kantonale Bewilligungspflichten 

§ 44 

B. Planerischer Gewässerschutz 

§ 45. Gewässerschutzbereiche und Grundwasserschutzareal 

 

Keine Bemerkungen; genehmigt. 

 

Minderheitsantrag Thomas Wirth, Markus Bärtschiger, Franziska 

Barmettler, Felix Hoesch, Rosmarie Joss: 

§ 45a 1 In Gebieten mit sinkendem Grundwasserspiegel können die 

Direktion und die Gemeinden Areale zur Grundwasseranreicherung 

festsetzen. 
2 Sie arbeiten dabei mit dem Naturschutz zusammen. 
3 Die Wasserversorgungsunternehmen entschädigen Grundeigentüme-

rinnen und Grundeigentümer für Nutzungseinschränkungen und leis-

ten eine jährliche Abgeltung. 
4 Sie tragen Investitionen zur Erhöhung der Grundwasseranreiche-

rung. 

 

Alex Gantner (FDP, Maur), Präsident der KEVU: Nun sind wir im drit-

ten Abschnitt des Wassergesetzes über die Reinhaltung der Gewässer, 

in den Paragrafen 44 bis 67 angelangt. 

Unter B, «Planerischer Gewässerschutz» beantragt eine Minderheit aus 

GLP und SP einen neuen Paragrafen 45a. Dieser liegt zwischen Para-

graf 45, «Gewässerschutzbereiche und Grundwasserschutzareal», und 

Paragraf 46, «Grundwasserschutzzonen», dies einmal für die beabsich-

tigte gesetzgeberische Einbettung. Festhalten möchte ich, dass eine spe-

zifische Marginalie fehlt. Allenfalls ist das bei Annahme des Antrags 

dann etwas für die Redaktionskommission. Man könnte die Marginalie 

«Grundwasseranreichungsareale» verwenden oder auch etwas Kürze-

res.  

Der Antrag mit vier Absätzen setzt bei Gebieten mit sinkendem Grund-

wasserspiegel an und beginnt mittels Kann-Formulierung mit der Kom-

petenzerteilung an Kanton und Gemeinden betreffend Festsetzung von 

Arealen zur Grundwasseranreicherung. Gemäss Absatz 2 soll mit dem 

Naturschutz zusammengearbeitet werden. Absatz 3 regelt die Entschä-

digung von Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern und die 

jährliche Abgeltung durch die Wasserversorgungsunternehmen für 

Nutzungseinschränkungen. Absatz 4 hält fest, dass die Wasserversor-

gungsunternehmen die Investitionen zur Erhöhung der Grundwasseran-

reicherung tragen. 
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In diesem wahrlichen Spezialgebiet, in das wir durch den Hauptantrag-

steller sicher noch detailliert eingeführt werden, erlaube ich mir, die 

Haltung der Baudirektion wiederzugeben. Diese war in der Kommis-

sion sehr hilfreich und entspricht auch der Meinung der Mehrheit der 

Kommission, die diesen Minderheitsantrag ablehnt. Ich zitiere: «Dass 

sogenannte ‹Grundwasserschutzareale› für die künftige Nutzung und 

Anreicherung von Grundwasservorkommen ausgeschieden werden 

können, ergibt sich bereits aus Artikel 21 des Gewässerschutzgesetzes 

des Bundes. Die blosse Wiederholung dieser bundesrechtlichen Festle-

gung ist rechtsetzungstechnisch nicht sinnvoll. Es ist nicht ratsam, von 

‹Arealen zur Grundwasseranreicherung› zu sprechen, wenn bundesge-

setzlich der Begriff ‹Grundwasserschutzareal› eingeführt respektive 

verwendet wird. Und falls die Meinung besteht, ein zusätzliches kanto-

nales Instrument ‹Areale zur Grundwasseranreicherung› mit leicht ein-

geschränktem Fokus einzuführen, ist das keine gute Idee und möglich-

erweise auch bundesrechtswidrig. Es ist zudem davon abzuraten, dass 

parallele Zuständigkeiten des Kantons und der Gemeinden geschaffen 

werden. Kompetenzkonflikte dürften die Folge solcher Mehrfachzu-

ständigkeiten sein. Gemäss dem vom Regierungsrat vorgeschlagenen 

Paragrafen 45 ist die Baudirektion zuständig für die Ausscheidung von 

Grundwasserschutzarealen, nicht die Gemeinden. Dies gilt bereits unter 

dem heutigen Recht.  

Unklar ist auch, wie der Begriff ‹Naturschutz› hier einzubinden ist. 

Dass bei solchen raumwirksamen Vorhaben im Rahmen der verwal-

tungsinternen Koordination auch die Fachstelle Naturschutz des Amtes 

für Landschaft und Natur, ALN, einbezogen werden muss, versteht sich 

von selbst und ist gelebte Praxis. Ob mit der Formulierung von Absatz 

2 zum Beispiel auch lokale Naturschutzvereine und so weiter einbezo-

gen werden müssen, ist unklar und müsste eben geklärt werden. 

Auch die Vorschrift zu den Entschädigungen in Absatz 3 ist unpräzise 

und aus Sicht der Baudirektion gefährlich. Falls nämlich gemeint ist, 

dass Eingriffe, die einer Enteignung gleichkommen, zu entschädigen 

sind, gilt dies auch ohne Gesetzesbestimmung. Falls aber etwelche – 

also auch geringfügige – Nutzungseinschränkungen zu entschädigen 

sind, wäre das eine Abkehr von einer jahrzehntealten bewährten Praxis. 

Das Beispiel würde dann auch bei sonstigen Nutzungseinschränkungen 

Schule machen, mit der Folge, dass überall Rechtsstreitigkeiten zwi-

schen öffentlichen Wasserversorgungen und betroffenen Grundeigen-

tümern ausbrechen würden.» 
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Fazit der Baudirektion und der KEVU-Mehrheit ist, dass dieser Antrag 

ungenügend ist und deshalb in mehrfacher Hinsicht auch hoch proble-

matisch und abzulehnen sei.  

 

Thomas Wirth (GLP, Hombrechtikon): Vielleicht ist gleich zu Beginn 

zu klären, dass natürlich der Schutz für die Grundwasserqualität nicht 

dasselbe ist wie eine Grundwasseranreicherung. Wir haben es beim 

Eintreten bereits gehört: Wir leben hier im Wasserschloss Europas. Ja, 

wir tun dies, aber das heisst eben leider nicht, dass wir nicht von gewis-

sen Knappheitsproblemen betroffen sind. Wasser kann zeitlich und re-

gional knapp werden, und wir haben Regionen mit sinkendem Grund-

wasserspiegel. Gleichzeitig haben wir immer höhere Anforderungen an 

das Wasser und an die Wassernutzungen. Wir werden später in der De-

batte noch zur Bewässerung in Notsituationen kommen. Hier müssen 

wir dann eben auch feststellen, dass die Bewässerung für die Landwirt-

schaft in der Zukunft wesentlich relevanter wird. Aber, woher soll das 

Wasser kommen?  

Nun, wir haben hier eine Zukunftsaufgabe, und diese Zukunftsaufgabe 

heisst, wir müssen das Wasser in der Landschaft behalten. Denn nur, 

wenn wir das Wasser in der Landschaft behalten, hat es Zeit, um zu 

versickern und so den Grundwasserspiegel anzuheben, um damit auch 

als Reserven für knappe Zeiten dienen zu können. Wir sind hier der 

Ansicht, dass es sinnvoll ist, dass wir hier zusammenarbeiten mit der 

Natur. Wenn jetzt hier gesagt wird: Ja, wen muss ich fragen? Es ist ja 

eine Kann-Formulierung, man kann verschiedene Lösungen suchen. 

Für uns ist es ganz klar: Wir sehen eine Möglichkeit, hier eine Innova-

tion einzuführen. Verschiedentlich wird diskutiert, wie wir die Grund-

eigentümer, die gratis der Gesellschaft Ökosystemleistungen zur Ver-

fügung stellen, abgegolten werden können. Hier haben wir eine Öko-

systemleistung, die erstellt werden kann, indem das Wasser beispiels-

weise über Wässerwiesen länger in der Landschaft behalten werden 

kann und so eben genau diese Grundwasseranreicherung erbringt. Die 

Nutzer sollen dafür zahlen. Es ist ein sehr liberaler Ansatz für ein Zu-

kunftsproblem; «Payment for Ecosystem Services» wird es in der Fach-

sprache genannt. Das ist genau, was wir wollen: Ein Grundeigentümer 

erbringt eine Leistung für andere Nutzer, und diese sollen dafür bezah-

len. Mit diesem Paragrafen 45a schaffen wir hier diese Grundlagen. Ich 

bitte Sie, stimmen Sie diesem innovativen Ansatz zu. Lassen Sie uns 

einen Schritt weiterkommen. Neue Herausforderungen brauchen neue 

Lösungen. Hier haben wir einen Ansatz dafür.  
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Sandra Bossert (SVP, Wädenswil): Wir lehnen diesen Minderheitsan-

trag von der GLP und SP ganz klar ab. Es ist entlarvend, dass die Grü-

nen hier nicht mitmachen, denn sie wissen, dass hier ein Kauderwelsch 

von verschiedenen Begrifflichkeiten und Kompetenzen der Zuständig-

keiten herrschen. Zum Beispiel wird «Grundwasserschutzareale» im 

Gewässerschutzgesetz des Bundes bereits verwendet. Und die einge-

brachten – ich sage es mal salopp – GLP-Ideen von Naturschutz, Ent-

schädigungen und Investitionen sind eine Abkehr von der jahrzehnte-

langen bewährten Praxis. Ausser Rechtsstreitigkeiten bringt dieser An-

trag gar nichts. Deshalb lehnen Sie mit uns diesen Minderheitsantrag 

ab. 

 

Thomas Honegger (Grüne, Greifensee): Die Wässerwiesen, Thomas 

Wirth, kennen wir. Traditionellerweise wurden Wiesen überschwemmt, 

um sie mit zusätzlichen Nährstoffen und Wasser zu versorgen. Ziel war 

eine Intensivierung der Nutzung. In vielen der traditionellen Intensivie-

rungen sehen wir heute einen ökologischen Wert, weil sie in der heuti-

gen Zeit, mit den heutigen Massstäben bereits als extensive Nutzung 

bezeichnet werden können.  

Die GLP will nun mit diesen Wässerwiesen das Grundwasser anrei-

chern und eine Win-Win-Situation für Naturschutz und Grundwasser 

schaffen. Ziel des Kantons sollte aber in erster Linie sein, dass das 

Grundwasser gar nicht erst sinkt. Sollte es trotzdem zu Grundwasserab-

senkungen kommen, ist das klimatisch bedingt. Eine langanhaltende 

Trockenheit könnte dazu führen. Um in dieser Trockenheit das Grund-

wasser anreichern zu können, müssten wir Wasser haben, um die Wie-

sen zu überschwemmen. Woher soll das Wasser kommen? Aus den lee-

ren Flüssen? Bezahlen müssten das Ganze die Wasserversorgungen, 

noch dazu mit einer jährlichen Abgeltung. Die Wasserversorgungen ha-

ben den Wassermangel ja gar nicht verursacht. Bezahlen müssten sie 

ihn trotzdem. Und lässt sich das so einfach zuordnen? Das Grundwasser 

durchzieht den ganzen Kanton in grossen Strömen. Vielleicht wird in 

einer Region angereichert und es profitiert ein Wasserwerk in einer an-

deren Region. Wer zahlt für die Anreicherung?  

Vorsorge statt Anreicherung ist der richtige Ansatz und die Massnah-

men dazu sind bereits in Kraft: Grundwassermonitoring, Wasserversor-

gungsprojekte und Konzessionen.  Und wenn wir eine Wiese vernässen, 

dann richtig. Mit dem Rückbau der Drainagen, einem Bodenabtrag und 

der Ansaat von Riedvegetation.  
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Felix Hoesch (SP, Zürich): Danke Alex Gantner für die Einordnung und 

Thomas Wirth für die Erklärung. Wir unterstützen diesen Vorstoss, 

weil es sich hier um eine Kann-Formulierung für die Gemeinden han-

delt. Wir geben den Gemeinden diese Autonomie und überlassen es ih-

rer Eigenverantwortung, damit umzugehen. Darum unterstützen wir 

diesen Antrag. Herzlichen Dank. 

 

Ann Barbara Franzen (FDP, Niederweningen): Dieser neue Antrag der 

SP und GLP versucht einen neuen Aspekt, den Aspekt des sinkenden 

Grundwasserspiegels und damit eine Auflage zur Grundwasseranrei-

cherung in unser Gesetz hineinzubringen. Aus unserer Sicht ist das ein 

falscher Ansatz. Denn, wie die Regierung ausgeführt hat, sind die Mas-

snahmen gerade auch jetzt mit dieser Vorlage auf Prävention, also das 

Halten des Grundwasserspiegels und nicht auf Sanierung durch Anrei-

cherung, ausgelegt. Für uns steht der Antrag damit quer im ausgewoge-

nen Massnahmenpaket des AWEL, in dieser Hinsicht mit Monitoring, 

Steuerung der Konzessionen und Wasserversorgungsprojekten, um 

eben den Grundwasserspiegel zu halten. Auch wenn das sehr schön 

klingt, dieses System «Payment for Ecosystem Services», müssen wir 

diesen Antrag doch ablehnen. Es ist ja auch fraglich, ob die im Absatz 

3 vorgesehene Entschädigungspflicht und Abgeltungspflicht der Was-

serversorgung umsetzbar wären. Eine Wasserversorgung ist immer auf 

eine gewisse Region ausgelegte Versorgung. Was wäre, wenn ein Ge-

biet mit sinkendem Spiegel nicht deckungsgleich mit der lokalen Was-

serversorgung wäre? Wir sehen da grosse Probleme auf uns zukommen. 

Wir lehnen diesen Minderheitsantrag klar ab.  

 

Abstimmung 

Der Kommissionsantrag wird dem Minderheitsantrag von Thomas 

Wirth gegenübergestellt. Der Kantonsrat beschliesst mit 111 : 59 

Stimmen (bei 0 Enthaltungen), dem Kommissionsantrag zuzustim-

men. 

 

§ 46. Grundwasserschutzzonen 

§ 47. Vorläufiger Schutz von Grund- oder Quellwasserfassungen 

§ 48. Grundwasserkarte, Gewässerschutzkarte und Wärmenutzungsat-

las 

C. Siedlungsentwässerung 

§ 49. Entwässerungsplanung 

§ 50. Öffentliche Abwasseranlagen 

a. Gegenstand 
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§ 51. b. Erstellung, Betrieb, Unterhalt und Erneuerung 

§ 52. c. Erweiterung des Bereichs öffentlicher Kanalisationen 

§ 53. Private Abwasseranlagen 

a. Erstellung, Unterhalt und Erneuerung 

§ 54. b. Zustandsprüfung 

§ 55. c. Anschlussbewilligung 

§ 56. d. Übernahme durch die Gemeinden 

§ 57. e. Mitbenutzung 

§ 58. Erlass über die Siedlungsentwässerung 

D. Schadenereignisse 

§ 59. Aufgaben und Zuständigkeiten 

§ 60. Pflichten im Ereignisfall 

F. Finanzierung 

§ 61. Siedlungsentwässerung 

a. Grundsätze 

 

Keine Bemerkungen; genehmigt. 

 

§ 62. b. Berechnung der Gebühren 

 

Alex Gantner (FDP, Maur), Präsident der KEVU: Hier möchte ich fest-

halten, dass die KEVU beim Absatz 4, «Berechnung der Gebühren», 

einstimmig eine Erweiterung angebracht hat. Daher hat es sich gelohnt, 

dass Energiegesetz, die MuKEn 2014-Teilrevision (Mustervorschriften 

der Kantone im Energiebereich), die ja später der KEVU zugewiesen 

worden ist, aber früher beraten und abgeschlossen wurde, dass sich dies 

gelohnt hat. Denn in diesem ganzen Bereich bezüglich «keine An-

schlussgebühren» wurde nun die Eigenstromproduktion, ein Thema, 

das eben in die Energiegesetz-Teilrevision eingeflossen ist, entspre-

chend ebenfalls berücksichtigt. Das haben wir eingebracht und ist von 

der Kommission einstimmig sanktioniert worden. Besten Dank.  

 

Ratspräsidentin Esther Guyer: Ein anderer Antrag wurde nicht gestellt.  

 

Keine Bemerkungen; genehmigt. 

 

§ 63. c. Erschliessungsbeitrag 

§ 64. d. Beitrag an die Kosten für Anlagen von überkommunaler Be-

deutung 

§ 65. e. Verwendung für den Gewässerunterhalt 

§ 66. Förderung 
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§ 67. Ausführungsvorschriften 

4. Abschnitt: Nutzung der Gewässer 

A. Konzessionen und Bewilligungen 

§ 68. Konzessions- und Bewilligungspflicht 

§ 69. Inhalt 

§ 70. Erteilung 

 

Keine Bemerkungen; genehmigt. 

 

§ 71. Gebühren 

a. Grundsätze 

Minderheit in Verbindung mit § 73 Abs. 1 Ann Barbara Franzen, 

Sandra Bossert, Alex Gantner, Christian Lucek, Ulrich Pfister, Da-

niela Rinderknecht: 

Abs. 1 gemäss Antrag des Regierungsrates. 

 

Alex Gantner (FDP, Maur), Präsident der KEVU: Nun wechseln wir 

zum vierten Abschnitt des Wassergesetzes, zu den Paragrafen 68 bis 

102, «Die Nutzung der Gewässer». Im Teil A, «Konzessionen und Be-

willigung», regeln Paragraf 71 und fortfolgende die Gebühren. Bei den 

Grundsätzen in Paragraf 71 soll, im Gegensatz zum Antrag der Regie-

rung, der sich auf das gescheiterte Wassergesetz, also das Wassergesetz 

1.0, stützt, neben einer einmaligen und wiederkehrenden Nutzungsge-

bühr auch eine einmalige Verleihungsgebühr für konzessions- und be-

willigungspflichtige Nutzungen öffentlicher Gewässer festgelegt wer-

den. Die Berechnung und Bemessungsgrundlage dieser zusätzlichen 

Gebühr werden in Paragraf 73 als Folgeantrag ausformuliert. Eine ge-

meinsame Beratung und Diskussion macht daher Sinn. 

Der Mehrheitsantrag entspricht dem Status quo beziehungsweise der 

jetzt gültigen Rechtslage. Im Rahmen seiner Kompromissvorlage hat 

der Regierungsrat die damalige, bürgerliche Mehrheitsposition über-

nommen, sprich, neu einen Verzicht auf die Erhebung einer einmaligen 

Verleihungsgebühr bei der Nutzung öffentlicher Gewässer beantragt.  

Die KEVU-Mehrheit sieht dies anders und will an dieser Gebühr, die 

im Einzelfall mit praktisch keinem administrativen Aufwand bei der 

Konzessions- bzw. Bewilligungserteilung in Rechnung gestellt werden 

kann, festhalten.  

Die Minderheit will die Gebührenbelastung reduzieren. Für eine Kon-

zession reichen die jährlichen Nutzungsgebühren. Es sei nicht nachvoll-

ziehbar, dass man zu Beginn noch eine einjährige Gebühr zusätzlich 

bezahlt, also elf Jahresgebühren für zehn Jahre. Die Verleihungsgebühr 
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entspräche einer Transaktionssteuer, die, wie die Handänderungssteuer, 

abgeschafft werden soll. Besten Dank.  

 

Ann Barbara Franzen (FDP, Niederweningen): Ich spreche gleich zu 

beiden Anträgen, selbstverständlich inhaltlich zu Antrag Paragraf 71 

Absatz 1 und dem damit verbundenen Antrag bei Paragraf 73 Absatz 1.  

Wir halten bei beiden Anträgen am Antrag der Regierung fest und un-

terstützen damit die Regierung. Tatsächlich waren die Verleihgebühren 

bereits bei der Diskussion zum ersten Wassergesetz eines der roten Tü-

cher, die für Verwerfungen in der Kommission und auch im Rat gesorgt 

haben. Es geht hier bei unserem Antrag um die einmaligen Verleihge-

bühren für eine allgemeine Nutzung von öffentlichen Gewässern. Aus 

unserer Sicht ist die nun wieder eingebrachte Einführung von Verleih-

gebühren überrissen. Wenn ich sage «wieder», dann beziehe ich mich 

natürlich nicht auf das erste Wassergesetz, sondern auch die jetzige 

Vorlage der Regierung. Auch die Regierung hat – und das hat Kommis-

sionspräsident Alex Gantner ausgeführt – keine Verleihgebühren für 

die Nutzung öffentlicher Gewässer vorgeschlagen, sondern nur für die 

Nutzung der Wasserkraft. Das hätte so für die FDP sehr gut gestimmt, 

und wir hätten es gerne als Zeichen für die umsichtige, eben kompro-

missorientierte Gesetzgebung der Regierung gewertet. Leider werden 

wir wohl überstimmt werden. Trotzdem halten wir an unserem Minder-

heitsantrag fest sowie auch an unserem Antrag zu Paragraf 73 Absatz 

1, dies sowohl inhaltlich wie auch von der Gesetzessystematik her. Bes-

ten Dank.  

 

Abstimmung 

Der Kommissionsantrag wird dem Minderheitsantrag von Ann 

Barbara Franzen gegenübergestellt. Der Kantonsrat beschliesst 

mit 86 : 83 Stimmen (bei 0 Enthaltungen), dem Kommissionsantrag 

zuzustimmen. 

 

§ 72. b. Ausnahme 

 

Keine Bemerkungen; genehmigt. 

 

§ 73.c. Verleihungsgebühr 

 

Ratspräsidentin Esther Guyer: Über den Folgeminderheitsantrag haben 

wir bereits abgestimmt. 
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§ 74. d. Nutzungsgebühr 

§ 75. Schutzmassnahmen und Kostenbeteiligung 

§ 76. Übertragung 

§ 77. Beendigung 

a. Erlöschen 

§ 78. b. Verwirkung 

§ 79. c. Rückkauf 

§ 80. Heimfall 

§ 81. Stilllegung von Bauten und Anlagen 

 

Keine Bemerkungen; genehmigt. 

 

§ 82. Ehehafte Rechte 

 

Ratspräsidentin Esther Guyer: Hier beantragt die Kommissionsmehr-

heit die Streichung von Paragraf 82, verbunden mit der Schaffung eines 

neuen Paragrafen 129a. Der Minderheitsantrag von Ann Barbara Fran-

zen und Mitunterzeichnenden zu Paragraf 82 und den Folgeantrag zu 

Paragraf 129 wurden zurückgezogen.  

 

§ 83. Einschränkung von Nutzungsrechten 

B. Wasserkraftnutzung 

§ 84. Zuständigkeit 

§ 85. Wasserzins 

§ 86. Fischerei 

C. Weitere Nutzungen 

§ 87. Grundwasserdurchfluss 

§ 88. Entnahme von Kies, Sand und anderem Material 

 

Keine Bemerkungen; genehmigt. 

 

§ 89. 

Abs. 1 

 

Ratspräsidentin Esther Guyer: Hier liegen neben dem Kommissions-

mehrheitsantrag zwei Minderheitsanträge von Ruth Ackermann und Mit-

unterzeichnenden und von Sandra Bossert und Mitunterzeichnenden vor. 

Es handelt sich um gleichwertige Anträge, weshalb nach Paragraf 76 

Kantonsratsreglement im Cup-System abgestimmt wird.  
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Minderheit I Ruth Ackermann, Sandra Bossert, Ann Barbara Fran-

zen, Alex Gantner, Christian Lucek, Ulrich Pfister, Daniela Rinder-

knecht: 

§ 89. 1… erforderlichen Anordnungen. (Rest streichen.) 

 

Minderheit II Sandra Bossert, Ann Barbara Franzen, Alex Gantner, 

Christian Lucek, Ulrich Pfister, Daniela Rinderknecht: 

§ 89. 1 Bei akutem Wassermangel ermächtigt die Direktion die Ge-

meinden, die vorübergehende Wasserentnahme aus Gewässern zu Be-

wässerungszwecken zu bewilligen.  Die Behörden handeln innert nütz-

licher Frist. 

 

Alex Gantner (FDP, Maur), Präsident der KEVU: Der nächste Antrag 

betriff Paragraf 89 und das Vorgehen bei Wasserknappheit. 

An dieser Stelle möchte ich Sie daran erinnern, dass es beim ersten 

Wassergesetz nicht um das Thema «Wasserknappheit» ging, sondern 

um Wassermangel. Das ist einer der Bereiche, die vom Regierungsrat, 

unter der Federführung von Martin Neukom und der Baudirektion, auf-

gearbeitet worden ist und von daher in modifizierter Form in den Re-

gierungsantrag eingeflossen ist. Damals beim Thema «Wassermangel» 

gab es zwei Absätze zum Paragrafen 89. Ich sage das deshalb, weil dies 

der Ansatzpunkt zum Minderheitsantrag von Sandra Bossert und Mit-

unterzeichnenden ist.  

Im jetzigen Wassergesetz zu Paragraf 89, «Wasserknappheit», gibt es 

insgesamt drei Absätze. Der erste Minderheitsantrag von Ruth Acker-

mann und Mitunterzeichnenden möchte, dass die Bestimmung in Ab-

satz 1, «Er kann insbesondere bestehende Nutzungsrechte entschädi-

gungslos beschränken» zu streichen ist. Dieser Antrag ist aus Sicht der 

Mehrheit der Kommission abzulehnen. Der Hauptgrund ist, dass, wenn 

bei kurzfristigen Notmassnahmen Nutzungsrechte eingeschränkt wer-

den, soll es nachträglich keine Streitigkeiten über Entschädigungen ge-

ben dürfen, von Anfang an soll Klarheit bestehen. Das zum Minder-

heitsantrag 1. 

Zum Minderheitsantrag 2: Dieser setzt wiederum beim Begriff des 

Wassermangels an und will vor allem, dass die Gemeinden ermächtigt 

werden, entsprechende Massnahmen zu ergreifen. Dies entspricht nicht 

dem Denken der federführenden Baudirektion und des Regierungsrates, 

die federführend bei Wasserknappheit sind – da gehört der Wasserman-

gel dazu –, dabei hat die Direktion die Federführung inne. Aus diesem 

Grund soll auch dieser Minderheitsantrag abgelehnt werden. Besten 

Dank. 
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Ratspräsidentin Esther Guyer: Den Minderheitsantrag von Ruth Acker-

mann begründet Konrad Langhart. 

 

Konrad Langhart (Die Mitte, Stammheim): Wir beantragen die Strei-

chung des letzten Satzes in Paragraf 89 Absatz 1. Es kann nicht sein, 

dass, wenn ein Wassereinsatz nötig ist und die Bauern, die in Bewässe-

rungsanlagen investiert haben und auf diese angewiesen sind, gerade in 

Notzeiten, dass die Nutzungsrechte, die so definiert wurden und in der 

Regel auch ausgeübt werden, dass man diese einfach entschädigungslos 

einschränkt. Wir sehen den Punkt. Und da komme ich zum Minder-

heitsantrag 2, den wir nicht unterstützen, wir sehen den Punkt, dass bei 

akutem Wassermangel, wenn kein Wasser vorhanden ist, dann kann die 

Gemeinde auch schlecht eine Wasserentnahme aus Gewässern zu Be-

wässerungszwecken bewilligen. Also, wir sehen den Ansatz so, dass 

man in erster Linie die Nutzungsrechte, die bestehen, dass man die zu-

erst ausnutzt. Und wenn es dann wirklich nicht mehr geht, dann ist es 

klar, dann gibt es eine Einschränkung, aber die kann nicht entschädi-

gungslos sein.  

Den Minderheitsantrag 2 unterstützen wir nicht, aus den eben genann-

ten Gründen. Wo kein Wasser ist, können wir auch kein Wasser ent-

nehmen.  

 

Sandra Bossert (SVP, Wädenswil): Ich spreche gleich zu beiden Min-

derheitsanträgen. 

Auch hier haben wir das Rad nicht neu erfunden, sondern die Formu-

lierung aus dem alten Gesetzesentwurf 5164c übernommen. Die Ge-

meinden sollen ermächtigt werden, die vorübergehende Wasserent-

nahme aus Gewässern zu Bewässerungszwecken zu bewilligen. Die 

Gemeinden sind vor Ort, sie kennen die Situation am besten und haben 

auch Erfahrungen. Darum sollen sie schnell handeln können. Bei der 

Regierungsformulierung drückt das grüne Gedankengut durch, denn 

hier wird der Umweltschutz mit der Formulierung, «dass der Schutz des 

tierischen und pflanzlichen Lebens sichergestellt wird», vor die Land-

wirtschaft gestellt. Es wäre gut, wenn die Bewilligungen weiterhin in 

der Hoheit der Gemeinden bleiben, und man keine technokratischen 

Hürden einbaut. Denn bei dieser Formulierung wird es wahrscheinlich 

nie mehr zu einer erlaubten Entnahme aus den Gewässern kommen, 

wenn die Situation kritisch ist. 
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Ich möchte an dieser Stelle in Erinnerung rufen, es geht hier nicht um 

das Befüllen von Bassins oder Freizeitspass, sondern, dass in der wich-

tigen Wachstumsphase unser Essen gesichert wird. Getreide oder Pflan-

zen können nur guten Ertrag liefern, wenn im richtigen Moment Wasser 

zugeführt wird. Unsere Formulierung möchte die Prioritäten nach 

Wichtigkeit setzen. In einem trockenen Sommer leiden alle, aber noch 

mehr leidet die Landwirtschaft, wenn die ganze Ernte vertrocknet. Dann 

schauen alle in die Röhre. Vielen Dank für Ihre Unterstützung unseres 

Minderheitsantrags, Absatz 1 und 3.  

 

Thomas Honegger (Grüne, Greifensee): Wasserknappheit ist eine Man-

gellage, auf die wir uns in Zukunft öfters einstellen müssen. Sämtliche 

Modelle des fortschreitenden Klimawandels zeigen auf, dass in den 

Sommermonaten die Niederschläge ab- und die Anzahl der Hitzetage 

zunehmen werden. Gewisse negative Folgen für die Landwirtschaft 

sind denkbar. Das wünscht sich niemand, und wenn Sie das verhindern 

wollen, helfen Sie mit, den CO2-Ausstoss zu reduzieren.  

Der Vorschlag der Regierung, wie sie bei Wasserknappheit reagieren 

will, ist durchdacht. Der Kanton behält die Hoheit, schränkt möglicher-

weise Nutzungen ein, legt Anforderungen an die einzelnen Gewässer 

fest und kann, sollte es vertretbar sein, die Gemeinden vorübergehend 

ermächtigen, Wasser aus den Gewässern zu entnehmen. 

Der Antrag der Mitte will das Recht des Kantons, die Nutzungen ent-

schädigungslos einschränken zu können, streichen. Doch dies führt 

nicht zu weniger Wasserknappheit, sondern dazu, dass der Kanton zu-

sätzlich in Streitigkeiten über geltend gemachte Entschädigungen ver-

wickelt wird. Sollte es jedoch tatsächlich zu einer Nutzungsbeschrän-

kung kommen, ist daran die Wasserknappheit und nicht der Kanton 

schuld.  

Der Antrag der SVP will, dass der Kanton als ersten Schritt die Ge-

meinden ermächtigt, Wasserentnahmen zu bewilligen. Der Kanton 

würde dadurch seine Verantwortung abschieben. Statt des übergeord-

neten Kantons, der aufgrund der Faktenlage die besten Entscheidungen 

treffen kann, sollen die Gemeinden selbstständig Wasser entnehmen 

können. Dann dürften Fischenthal und Bauma die Töss leeren und Tur-

benthal und Zell gingen leer aus? Wer kontrolliert die Restwassermen-

gen? Wer verantwortet die allfälligen ökologischen Konsequenzen der 

leergepumpten Bachabschnitte? 

Wir lehnen den Antrag der Mitte und der SVP ab und folgen dem durch-

dachten Vorschlag der Regierung. 
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Felix Hoesch (SP, Zürich): Was ist bei Wasserknappheit wichtiger? 

Das Leben der Fische und überhaupt der Fauna und Flora in den Ge-

wässern? Oder die Nutzung des Wassers durch einzelne? Da ist für uns 

die Antwort klar. Wir bleiben bei der regierungsrätlichen Formulierung. 

Herzlichen Dank. 

 

Ann Barbara Franzen (FDP, Niederweningen): Die FDP unterstützt die 

Minderheitsanträge von Mitte und SVP; wir unterstützen also beide. 

Gegenüber dem Antrag der Regierung von 2015 und dem abgelehnten 

Wassergesetz 1.0 von 2018 wurde Paragraph 89 umgestaltet. Inhaltlich 

geht es um die Verknappung des Wassers und die hohen Wassertempe-

raturen; eine Folge der Klimaveränderung, mit grossen Auswirkungen 

auf Natur und Tierwelt, aber auch auf die Landwirtschaft. 

Aus Sicht der FDP erhält der Kanton mit dem umgestalteten Paragrafen 

89 in diesem Bereich weitreichende Kompetenzen, und zwar auf Kos-

ten der Gemeinden. Zwei Punkte sind für uns im Zusammenhang der 

Rollen störend, weshalb wir die Minderheitsanträge unterstützen. Ei-

nerseits stellt es eine gewisse Verschärfung dar, dass es nur für eine 

angeordnete Nutzungsbeschränkung, nur noch eine Entschädigung 

nach dem Gutdünken des Kantons geben soll. Zudem folgen wir der 

SVP und wollen auf die Bedeutung der Gemeinden nach der Gesetzes-

vorlage von 2018 zurückkommen. Es sollen wiederum die Gemeinden 

als diejenigen Behörden, welche die einzelnen Situationen vor Ort am 

besten kennen, seitens Kantons ermächtigt werden, eine vorüberge-

hende Wasserentnahme aus Gewässern zu Bewässerungszwecken zu 

bewilligen. Das ist für uns die richtige Ebene. Es sind die Gemeinden, 

die die Situation vor Ort am besten kennen. Dass der Zusatz, die Behör-

den handeln innert nützlicher Frist, eine gute Idee ist – so wie das ein-

gegeben worden ist –, beweist im Übrigen die Aufnahme dieses Satzes 

in den Mehrheitsantrag. Wir unterstützen die Minderheitsanträge. 

 

Konrad Langhart (Die Mitte, Stammheim) spricht zum zweiten Mal: Ich 

muss noch etwas sagen. Kollege Thomas Honegger, es geht beim An-

trag 1 überhaupt nicht um Streitigkeiten über die Entschädigungen zwi-

schen Kanton und den Nutzern. Glauben Sie mir, ich kann auf diese 

Streitigkeiten sehr gut verzichten. Es geht darum, dass man die Nut-

zungsrechte wirklich nur dann einschränkt, wenn es einfach nicht mehr 

anders geht. Und wenn das entschädigungslos erfolgen soll, weiss ich 

dann nicht, wie entschieden wird, ob man dann eher zuungunsten der 

Landwirtschaft entscheidet.  
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Wissen Sie, diesen Sommer, wir sind mit einem blauen Auge davonge-

kommen. Wir haben auf unserem Hof im Weinland produziert, genauso 

wie Sie es wollen, ohne synthetische Dünger, ohne synthetische Pflan-

zenschutzmittel. Wir haben sogar auf das Kupfer bei den Kartoffeln 

verzichtet mit geeigneten Sorten und so. Dann kam die Trockenheit. 

Wir brauchten dringend Wasser. Da braucht es jetzt wirklich eine Ab-

wägung, zu welchem Zeitpunkt die Nutzungsrechte eingeschränkt wer-

den müssen. Wenn wir all diese Kulturen, die wir für die menschliche 

Ernährung brauchen, einfach verrecken lassen, bloss, weil die Nut-

zungsrechte eingeschränkt werden, auch dann, wenn es nicht nötig ist, 

also, dann weiss ich auch nicht mehr weiter. Es geht uns in erster Linie 

überhaupt nicht um irgendwelche Entschädigungen, dass wir da kämp-

fen müssen oder ein «Puff» haben mit dem Kanton. Sondern wir wol-

len, dass die Nutzungsrechte wirklich nur dann eingeschränkt werden, 

wenn es nicht mehr anders geht. 

 

Regierungsrat Martin Neukom: Dieser Artikel 89 bildet die Grundlage, 

damit der Kanton Massnahmen treffen kann bei Wasserknappheit oder 

bei hohen Wassertemperaturen. Ich glaube, wir können uns darauf ein-

stellen, dass das in Zukunft noch häufiger vorkommen wird. Wir haben 

es diesen Sommer erlebt und wir werden es noch weitere Sommer erle-

ben. Aufgrund der Klimaerwärmung wird es wärmer und trockener. 

Deshalb werden die Wasserknappheit und die Sommer mit hohen Was-

sertemperaturen noch häufiger vorkommen.  

Auch diesen Sommer waren die Temperaturen wieder einmal sehr hoch 

im Wasser. Wenn die Wassertemperaturen gewisse Limiten überstei-

gen, also so ab 25 Grad Celsius, dann kriegen gewisse Fischarten Prob-

leme, weil Wasser mit einer hohen Temperatur enthält weniger Sauer-

stoff, und dann können die Fische nicht mehr überleben. Schon diesen 

Sommer hat die Fischerei- und Jagdverwaltung Dutzende Gewässer, 

Bäche abgefischt, um die Fische zu retten. Das ist ja eigentlich schon 

recht absurd, wie stark wir mittlerweile intervenieren müssen, dass die-

ses Ökosystem nicht komplett auseinanderfällt.  

Nun, der Antrag der Mitte will, dass man diesbezüglich keine Nut-

zungseinschränkungen mehr machen können soll. Das finde ich schade 

und bitte Sie deshalb, diesen Antrag abzulehnen. Der Antrag SVP geht 

noch weiter, weil, er streicht den Teil heraus bei den hohen Temperatu-

ren. Es soll also nur noch Massnahmen geben bei Wasserknappheit, 

nicht aber bei hohen Temperaturen – das ist beides ein Problem – und 

er will keine Einschränkungen, sondern nur Bewilligung auf Gemein-
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destufe. Jetzt kann man sagen: Wieso soll das nicht die Gemeinde ma-

chen? Das Problem ist einfach, auf Gemeindeebene ist es nicht auf der 

richtigen Stufe, weil viele Flüsse und Bäche oder eigentlich fast alle 

gehen ja über verschiedene Gemeindegebiete hinweg. Deshalb ist es 

nicht sinnvoll, das auf Gemeindestufe zu entscheiden. Sonst sagen die 

einen, wir können ja gut noch entnehmen, dann haben aber einfach die 

anderen viel weniger, und die dürfen dann nichts mehr entnehmen. Das 

funktioniert so nicht gut. Ausserdem ist es unklar, nach welchen Best-

immungen und welchen Bedingungen und Umständen die Gemeinden 

dann eine Entnahme bewilligen oder nicht. Das müsste man da natür-

lich auch noch klären. Deshalb bitte ich Sie, beide Anträge abzulehnen 

und dem Antrag der Regierung zu folgen. Besten Dank. 

 

Abstimmung im Cupsystem 

 

Ratspräsidentin Esther Guyer: Der Kommissionsantrag, der Minder-

heitsantrag Ackermann und der Minderheitsantrag Bossert sind als 

gleichwertige Anträge zu behandeln. Wir werden nach Paragraf 76 

Kantonsratsreglement im sogenannten Cupsystem abstimmen. Wir 

werden die Eingänge schliessen, um die Anwesenden ermitteln zu kön-

nen. Auf den Monitoren wird dies wie folgt dargestellt: Wer für den 

Kommissionsantrag ist, drückt die Taste «1» und erscheint grün. Wer 

seine Stimme dem Minderheitsantrag Ackermann gibt, drückt die Taste 

«2», die rot dargestellt wird. Und wer sich für den Minderheitsantrag 

Bossert entscheidet, drückt die Taste «3» und wird weiss dargestellt. 

Vereinigt keiner der Anträge die Mehrheit der stimmenden Mitglieder 

auf sich, wird entschieden, welcher der beiden Anträge, die am wenigs-

ten Stimmen auf sich vereinigt haben, ausscheidet. In der Folge wird 

das Verfahren fortgesetzt, bis einer der Anträge eine Mehrheit erlangt. 

Die Eingänge sind jetzt zu schliessen und die Anwesenden drücken 

bitte die Taste «1» zur Ermittlung der Präsenz und des absoluten Mehrs.  

 

Anwesende Ratsmitglieder 169 

Absolutes Mehr 85 Stimmen 

Kommissionsantrag 86 Stimmen 

Minderheitsantrag von Ruth Ackermann 8 Stimmen 

Minderheitsantrag von Sandra Bossert 75 Stimmen 

 

Ratspräsidentin Esther Guyer: Der Kommissionsantrag hat mit 86 

Stimmen das absolute Mehr erreicht. Damit ist das Verfahren been-

det. 
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Abs. 2 

 

Keine Bemerkungen; genehmigt. 

 

Abs. 3 

Minderheit Sandra Bossert, Ruth Ackermann, Ann Barbara Fran-

zen, Alex Gantner, Christian Lucek, Ulrich Pfister, Daniela Rinder-

knecht: 
3 …… sichergestellt ist, ermächtigt sie bei Wasserknappheit die Ge-

meinden, … 

… zu bewilligen. Die Behörden handeln innert nützlicher Frist. 

 

Alex Gantner (FDP, Maur), Präsident der KEVU: Einige Kommissi-

onskolleginnen und -kollegen haben schon zu diesem Absatz 3 bezie-

hungsweise zum Minderheitsantrag gesprochen und den Kommissions-

präsidenten etwas überholt. Ich versuche nun einzuholen.  

Was unbestritten ist – das sehen Sie in der Synopse –, das ist der Zusatz 

ganz am Schluss dieses Absatzes 3; das ist auch Teil des Mehrheitsan-

trages, nämlich, das Beschleunigungsgebot für die Behörden. Ich zi-

tiere: «Die Behörden handeln innert nützlicher Frist.» Das ist völlig un-

bestritten.  

Nun zum Minderheitsantrag oder zum Teil, der eben bestritten ist: Hier 

geht es um die Ermächtigung, ob es eine Kann-Formulierung geben soll 

gemäss Mehrheits- und Regierungsantrag oder eben keine Kann-For-

mulierung bei der Ermächtigung der Direktion gegenüber den Gemein-

den. Die Meinung der Kommissionsmehrheit ist, dass es einen solchen 

Automatismus eben nicht geben darf. Sondern, dass je nach Situation 

die Direktion die Gemeinden entsprechend ermächtigen kann oder auch 

nicht, im Sinne eines flexiblen Vollzugs beziehungsweise einer flexib-

len Bewältigung einer solchen entsprechenden Situation. Besten Dank. 

 

Abstimmung 

Der Kommissionsantrag wird dem Minderheitsantrag von Sandra 

Bossert gegenübergestellt. Der Kantonsrat beschliesst mit 84 : 79 

Stimmen (bei 0 Enthaltungen), dem Antrag der Kommission zu-

zustimmen.  

 

§ 90. Wasserentnahmen der Feuerwehr, des Zivilschutzes und der Ar-

mee 

D. Verfahren bei Nutzungsgesuchen 
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§ 91. Ordentliches Verfahren 

a. Vorprüfung und Planauflage 

§ 92. b. Einwendungen 

§ 93. Vereinfachtes Verfahren 

E. Wasserversorgung 

§ 94. Zweck  

§ 95. Zuständigkeiten 

a. Direktion 

§ 96. b. Gemeinden 

§ 97. Kantonale Bewilligungspflichten 

§ 98. Bezugspflicht 

§ 99. Sparsame Verwendung 

§ 100. Übernahme privater Versorgungsleitungen durch die Gemein-

den 

 

Keine Bemerkungen; genehmigt. 

 

§ 101. Finanzierung der Wasserversorgung  

a. Grundsätze 

Abs. 1 

 

Keine Bemerkungen; genehmigt. 

 

Abs. 2 

Minderheit Ann Barbara Franzen, Sandra Bossert, Alex Gantner, 

Christian Lucek, Ulrich Pfister, Daniela Rinderknecht: 

Gemäss Antrag des Regierungsrates.  

 

Alex Gantner (FDP, Maur), Präsident der KEVU: Wir sind bei Paragraf 

101. Hier geht es darum, die Motion von Cristina Cortellini und Ruedi 

Lais selig in das Wassergesetz entsprechend zu integrieren. Das war die 

Vorlage KR-Nr. 67/2020, wozu es auch einen Bericht des Regierungs-

rates gibt, der die Motion entsprechend ablehnt. Daher möchte ich auch 

eine Referenz zur entsprechenden Debatte machen, die wir hier im Rat 

geführt haben, und dann mehrheitlich diese Motion nicht überwiesen 

haben, eben im Hinblick auf eine allfällige Integration in das zur Dis-

kussion stehende Wassergesetz. Das wurde von Ihnen im Rahmen der 

Eintretensdebatte verschiedentlich entsprechend gewürdigt.  

Es geht darum, bei der Finanzierung der Wasserversorgung unter den 

Grundsätzen in Paragraf 101 einen zusätzlichen Absatz 2 zu integrieren. 

Ich lese Ihnen diesen kurz vor: «Gebühren und Beiträge können für 
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Massnahmen des Grundwasserschutzes und der Prävention verwendet 

werden, soweit damit der Schutz der öffentlichen Wasserversorgung 

gestärkt wird.» Das heisst, dass diese Massnahmen, und vor allem auch 

die Prävention, aus den entsprechenden Wassergebühren gedeckt wer-

den sollen. Das ist eine neue Zweckbindung, die eigentlich den bisheri-

gen Grundsätzen nicht entspricht und eine Ausweitung darstellt.  

Die Minderheit lehnt diesen Antrag ab und macht vor allem geltend, 

dass einerseits die Gebührenkonsistenz hier verletzt wird, und anderer-

seits auch, dass es natürlich aufgrund von Abgrenzungsproblemen sehr 

schnell zu Unklarheiten kommen kann, da gerade beim Gewässerschutz 

ja nicht unbedingt die Gemeindegrenzen entscheidend sind oder die 

Grenzen einer entsprechenden Gebührenhoheit von einer Wasserver-

sorgung, die sich auch über verschiedene Gemeinden erstrecken Das 

würde Rechtsunsicherheit geben, vor allem von der Finanzierungsseite 

her, auch Probleme beim eigentlichen Vollzug. Deshalb die Ablehnung.  

Die Mehrheit der Kommission – und da mache ich eben Referenz zur 

Debatte über die seinerzeitige Motion –, findet, dass diese Thematik 

über die Abwassergebühren bezahlt werden müsse, also von den Ver-

ursachern, dass das eben ein Teil der Aufgaben der Wasserversorgung 

ausserhalb des eigentlichen Leitungsnetzes und der ganzen entspre-

chend Administration ist. Besten Dank. 

 

Ann Barbara Franzen (FDP, Niederweningen): Dieser neue Absatz 

stellt die Umsetzung der Motion Cortellini/Lais dar; das hat Ihnen 

soeben der Kommissionspräsident Alex Gantner erklärt. Danach sollen 

Wassergebühren auch für Präventionsprojekte und für Massnahmen des 

Grundwasserschutzes verwendet werden können. Aus unserer Sicht – 

auch wenn nichts gegen Präventionsmassnahmen und Grundwasser-

schutz spricht – ist dies problematisch. Gebühren für die öffentliche 

Wasserversorgung sind zweckgebunden, nämlich um eben diese Was-

serversorgung zu gewährleisten. Was mit diesem neuen Absatz ge-

macht wurde, ist aus unserer Sicht eine relativ saloppe Umwidmung. 

Sie ist aus unserer Sicht rechtlich fragwürdig. Ebenfalls zu rechtlichen 

Fragezeichen, die vielleicht sogar dereinst vom Bundesgericht geklärt 

werden müssen, gehört die Tatsache, dass Wasserversorgungen oft 

nicht deckungsgleich mit dem Hoheitsgebiet einer Gemeinde sind, die 

dann aber Gebühren pro Gemeinde erheben. Ich zitiere in diesem Zu-

sammenhang aus der Antwort des Regierungsrates auf die Motion: «In 

diesem Rahmen ist namentlich zu prüfen, ob die Verwendung von 

zweckgebundenen kommunalen Wasserversorgungsgebühren für bun-
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desrechtlich geforderte Grundwasserschutzmassnahmen, bei denen be-

reits aufgrund des Grundwasserschutzgesetzes Finanzierungsinstru-

mente zur Verfügung stehen, sachgerecht ist und dem Verursacherprin-

zip entspricht.» Also schon damals gab es grosse rechtliche Fragezei-

chen. In diesem Sinne bleiben wir beim Antrag der Regierung. Unter-

stützen Sie den Minderheitsantrag.  

 

Felix Hoesch (SP, Zürich): Hier verweise ich auf die sehr gute Begrün-

dung von Christina Cortellini hier im Rat am 28. Februar dieses Jahres 

zur Motion KR-Nr. 67/2020, die von ihr und unserem leider verstorbe-

nen Ratskollegen Ruedi Lais eingereicht wurde; heute ist sein erster 

trauriger Todestag.  

Aktuell dürfen Wassergebühren nicht für Wasserschutzinvestitionen 

eingesetzt werden. Wir befinden uns in der paradoxen Situation, dass 

das Grundwasser durch das Vorkommen von Pestiziden wie Chlorotha-

lonil belastet ist. Die Wasserversorgungen müssen zusätzliches Wasser 

– zum Beispiel Seewasser – teuer hinzukaufen, um das Wasser in den 

Reservoirs zu verdünnen. Mit den Wassergebühren darf somit teuer das 

belastete Wasser verdünnt werden, damit es den Trinkwasser-Erforder-

nissen entspricht. Aber diese Gebühren für Investitionen in Schutz- und 

Präventionsmassnahmen in Wasserzuströmgebieten zu nutzen, ist der-

zeit nicht möglich. In diesem Antrag habe ich das Anliegen der Motion 

KR-Nr. 67/2020 gerne aufgenommen mit guter Hilfe der Baudirektion 

für eine passende Formulierung, und ich hoffe nun, dass Sie diesem 

heute folgen. Sie erinnern sich sicher alle auch an die emotionale Dis-

kussion letzter Woche zur Interpellation KR-Nr. 357/ 2020, «Trinkwas-

serqualität im Weinland». Geben wir uns die Möglichkeit, Wasserge-

bühren auch für den Grundwasserschutz und die Prävention zu verwen-

den. Herzlichen Dank. 

 

Sandra Bossert (SVP, Wädenswil): Wir hatten die Motion, wie bereits 

mehrmals angesprochen, diesen Frühling im Rat schon diskutiert. Auch 

damals habe ich schon kritisiert, dass die Motionäre Gebühren und Bei-

träge für Massnahmen des Grundwasserschutzes und Prävention ver-

wenden wollen, wo doch überhaupt nicht klar ist, wie dieses Gesetz 

umgesetzt werden soll. Es ist nämlich gemäss Artikel 3 im Gewässer-

schutzgebiet jedermann verpflichtet, alle den Umständen gebotene 

Sorgfalt anzuwenden, um nachteilige Einwirkungen auf die Gewässer 

zu vermeiden oder Stoffe einzubringen. Bei Unfällen im Gewässerraum 

wird der Verursacher zur Kasse gebeten. Aber in den meisten Fällen ist 

es gar nicht möglich, eine unmittelbare Verursachung nachzuweisen. 
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Bei anderen diffusen Belastungen kommt das sogenannte Verursacher-

prinzip nicht zum Tragen. Deshalb bringt dieser Einschub nichts. Zu-

dem sind die Gebühren für die öffentliche Wasserversorgung – das hat 

bereits Barbara Franzen gesagt – zweckgebunden zu verwenden. Eine 

Umverteilung ist gar nicht zulässig. So viele Ideen Ruedi Lais auch 

hatte, aber dieser Artikel 2 im Paragraf 101 ist nicht eins zu eins um-

setzbar, daher abzulehnen. Bleiben wir bei der Regierungsratsfassung, 

die nämlich rechtlich «verhebet». 

 

Cristina Cortellini (GLP, Dietikon): Diesen Artikel im Wassergesetz 

habe ich mit unserem geschätzten langjährigen, leider verstorbenen SP-

Kantonsrat Ruedi Lais erarbeitet. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie 

wir gemeinsam mit unserem Anliegen bei der Baudirektion vorstellig 

wurden. Doch worum geht es?  

Es wurde auch schon zitiert: Aktuell dürfen die Wassergebühren nicht 

für Wasserschutzinvestitionen eingesetzt werden, wie dies beispiels-

weise bei Abwassergebühren möglich ist. Dies soll sich auch für Was-

sergebühren aus den folgenden Gründen ändern: Wir Schweizerinnen 

und Schweizer sind stolz auf unseren Hahnenburger; die Tradition des 

Leitungswassertrinkens soll auch lange erhalten bleiben. Also gilt es, 

dem kostbaren Gut «Wasser» Sorge zu tragen. Doch wir befinden uns 

in dieser paradoxen Situation, dass das Grundwasser mit Pestizidvor-

kommen, eben Chlorothalonil als Beispiel, belastet ist, und wir aktuell 

zusätzliches Wasser teuer zukaufen müssen, um das Wasser zu verdün-

nen. Also, man darf mit Wassergebühren teuer belastetes Wasser ver-

dünnen, damit es diesen Trinkwasser-Erfordernissen entspricht. Aber 

diese Gebühren für Investitionen in Schutz- und Präventionsmassnah-

men zu nutzen, das ist nicht erlaubt. Von Gesetzes wegen sei dies nicht 

erlaubt. Aber, wir haben ja heute dieses Gesetz hier, das wir behandeln. 

Also, es gibt die Möglichkeit, dass wir dieses Geld künftig nicht mehr 

wegschwemmen. Also lieber Möglichkeiten und Massnahmen ermög-

lichen, welche langfristig günstiger sind; Lösungen, die ökologisch wie 

finanziell sinnvoller sind. Mit dem heute angepassten Wassergesetz 

wird eine Basis für Investitionen geschaffen, welche das Auswaschen 

und die Abschwemmung von Stoffen in die Gewässer reduziert sowie 

die Versickerung von Oberflächenwasser begünstigt. Bitte ermöglichen 

Sie heute finanziell wie ökologisch nachhaltige Lösungen und sagen 

Sie heute ja zum Hahnenburger und zum geänderten Wassergesetz. 

Herzlichen Dank. 
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Manuel Sahli (AL, Winterthur): Die Alternative Liste wird diesen Min-

derheitsantrag wie bereits die Motion ablehnen. Wir sind grundsätzlich 

der Meinung, dass der Gewässerschutz beziehungsweise die allgemei-

nen Schutzaufgaben eine öffentliche Aufgabe ist. Diese öffentliche 

Aufgabe ist durch Steuergelder und nicht via Gebührengelder zu finan-

zieren. Es stellen sich diverse Fragen der Abgrenzungen: Was ist nun 

ein Schutzgebiet? Wie ist das mit Gemeindegrenzen überschreitenden 

Gebieten? Wie viel darf nun an Gebühren erhoben werden zu welchem 

Schutzzweck? Wir öffnen hier also die Büchse der Pandora. 

Wenn wir der Meinung sind – und ich sehe, dass es offenbar im Allge-

meinen wirklich ein Problem ist –,wenn wir der Meinung sind, dass 

diese Schutzmassnahmen ungenügend sind beziehungsweise die Ge-

meinden ihren Pflichten nicht nachkommen, bietet die Alternative Liste 

jedoch durchaus Hand, hier gesetzliche Massnahmen zu ergreifen, da-

mit diese sichergestellt werden können. Ich erinnere aber bezüglich der 

Gebühren auch an andere Fälle wie beispielsweise in der Stadt Win-

terthur, wo man versucht hat, die Strassenbeleuchtung via Gebühren-

gelder zu finanzieren. Wir erachten das als äusserst fragwürdig. Wir 

werden diesen Minderheitsantrag daher ablehnen. 

 

Abstimmung 

Der Kommissionsantrag wird dem Minderheitsantrag von Ann 

Barbara Franzen gegenübergestellt. Der Kantonsrat beschliesst 

mit 83 : 82 Stimmen (bei 0 Enthaltungen), dem Kommissionsan-

trag zuzustimmen. (Hierzu folgt später ein Ordnungsantrag auf Wie-

derholung der Abstimmung.) 

 

§ 102. b. Gebühren für Löschwassereinrichtungen 

5. Abschnitt: Umsetzung des Gesetzes 

A. Zuständigkeiten 

§ 103. Vollzug und Aufsicht 

a. Regierungsrat 

§ 104.b. Direktion 

§ 105. c. Gemeinden 

§ 106. Aufgabenübertragung 

a. durch den Kanton 

 

Keine Bemerkungen; genehmigt. 

 

§ 107. b. durch Gemeinden 
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Alex Gantner (FDP, Maur), Präsident der KEVU: Da gab es offensicht-

lich etwas Aufregung vorhin bei der Abstimmung (über Paragraf 101). 

Ja, Paragraf 107, bekanntlich war dieser beim Wassergesetz 1.0 der 

Schicksalsparagraf oder einer der Schicksalsparagrafen, der es an der 

Urne entsprechend nicht geschafft hat. Dieser Paragraf wurde in diesen 

drei Absätzen gemäss dem Volkswillen umformuliert. Daher kann ich 

ihnen bestätigten – Sie sehen ja auch, dass es hier keine Minderheitsan-

träge gibt –, dass der Nicht-Privatisierungs-Paragraf wirklich wasser-

dicht ist. Es geht ja um die Ausgliederung einerseits der Wasserversor-

gung; das stand im Fokus. Aber auch um die Ausgliederung der Sied-

lungsentwässerung, die hier in Absatz 1, 2 und 3 ganz klar geregelt sind. 

Ich möchte noch kurz darauf hinweisen – das war ja auch Gegenstand 

von einigen Eintretens-Voten –, dass es bestehende juristische Personen 

des Privatrechts gibt, ungefähr 40. Diese werden hier in diesem Para-

grafen 107 nicht erwähnt. Diese finden dann Erwähnung bezüglich ih-

rer spezifischen Situation bei den Übergangsbestimmungen im Paragra-

fen 132. Besten Dank.  

 

Martin Hübscher (SVP, Wiesendangen): Im Sinne der Materialen ha-

ben wir vorher einen Antrag besprochen, der sehr, sehr wichtig ist für 

uns. Das war Paragraf 98. Wir hatten keine Wortmeldungen zu Paragraf 

98. Den haben wir einfach so genehmigt. Der Paragraf 98, der macht 

Ausnahmen für einzelne Liegenschaften und Weiler ausserhalb der 

Bauzone. Entfällt die Bezugspflicht, kann auf einen Anschluss verzich-

tet werden, wenn da die Versorgung sichergestellt ist und die Lösch-

wassersicherheit auf andere Weise gelöst ist. Oftmals – und das möchte 

ich jetzt eben festhalten – ist das koordiniert in privaten Gemeinschaf-

ten. Das sind meistens mehrere Weiler, die die private Wasserversor-

gung organisiert haben. Die sind in einer Körperschaft geregelt. Ich 

möchte festhalten, dass wir da einfach Besitzstandgarantie haben, auch 

über diesen fünf Jahren hinaus in Artikel 107. Das möchte ich da fest-

halten. Sie haben diesem Paragrafen 98 kommentarlos so zugestimmt. 

Ich möchte nicht, dass nach fünf Jahren, dass sie diesen Paragrafen 98, 

dem wir jetzt so zugestimmt haben, wieder aushöhlen und ganz schwie-

rige Situationen entstehen für diese privaten Organisationen, die eben 

genau das lösen, was die Gemeinden gar nicht können. Weil, wir haben 

sehr, sehr viele Beispiele gerade eben in abgelegenen Weilern, die so 

funktionieren. Das möchte ich festhalten zuhanden der Materialien. 

Besten Dank, wenn die Baudirektion das so zur Kenntnis nimmt.  
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Ratspräsident Esther Guyer: Es gibt keinen anderen Antrag. Somit ist 

der Paragraf 107 genehmigt. 

 

§ 108. Grundlagenbeschaffung 

B. Instrumente zur Rechtsdurchsetzung 

§ 109. Auskunfts- und Duldungspflichten 

Zwangsmassnahmen 

§ 110. a. im Allgemeinen 

§ 111. b. gegenüber Gemeinden 

§ 112. c. antizipierte Ersatzvornahme 

§ 113. d. Vollstreckung 

§ 114. Enteignung 

§ 115. Landumlegung 

a. Zuständigkeit 

§ 116. b. Entschädigung 

§ 117. c. Verfahren 

§ 118. Sicherheitsleistung 

§ 119. Grundpfandrecht 

§ 120. Anmerkung im Grundbuch 

C. Zusammenarbeit und Koordination 

§ 121. Zusammenarbeit und Informationsaustausch 

§ 122. Koordination 

D. Rechtsschutz und Strafbestimmungen 

§ 123. Rekursinstanz 

§ 124. Behördenbeschwerde 

§ 125. Kantonale Verbandsbeschwerde 

§ 126. Strafbestimmungen 

6. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

§ 127. Aufhebung bisherigen Rechts 

§ 128. Änderung bisherigen Rechts 

a. Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch 

vom 2. April 1911: 

§ 194 

 

Keine Bemerkungen; genehmigt. 

 

b. Planungs- und Baugesetz vom 7. September 

1975: 

B. Gewässerabstandslinien 

§ 67 
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Abs. 2 

 

Minderheit Ann Barbara Franzen, Ruth Ackermann, Sandra Bos-

sert, Alex Gantner, Christian Lucek, Ulrich Pfister, Daniela Rinder-

knecht: 
2… geregelt werden. Dabei sind die Interessen der betroffenen Grund-

eigentümer zu berücksichtigen. 

 

Alex Gantner (FDP, Maur), Präsident der KEVU: Das ist nun der letzte 

Antrag, der heute behandelt wird. Wie schon in den Einführungen fest-

gehalten, soll auch das Planungs- und Baugesetz vom 7. September 

1975 in Paragraf 67 bezüglich der Gewässerabstandslinien entspre-

chend ergänzt werden. Hier gibt es einen Antrag, einen Minderheitsan-

trag, wobei eben die Interessen der betroffenen Grundeigentümer ent-

sprechend zu berücksichtigen seien. Das ist eine leichte Flexibilisierung 

zum Antrag der Regierung, es soll auf sie Rücksicht genommen wer-

den, eigentlich eine sachgerechte Einordnung. 

Die Kommissionsmehrheit findet, dass es diesen Zusatz nicht braucht, 

dass nämlich die entsprechenden Grundsätze schon genügend berück-

sichtigt sind in diesem Paragrafen und auch sonst im Planungs- und 

Baugesetz. Besten Dank. 

 

Ann Barbara Franzen (FDP, Niederweningen): In Bezug auf die Ge-

wässerabstandslinien beantragen wir Ihnen, dass im Absatz 2 nicht nur 

die zulässige Nutzung geregelt wird, sondern dass dabei eben auch ex-

plizit auf die Interessen der betroffenen Grundeigentümer eingegangen 

wird, dass diese berücksichtigt werden. Wir meinen, dass bei einer In-

teressenabwägung auch die Ansprüche der Eigentümer und deren 

Rechte zu schützen sind. Auf eine Qualifizierung wie diese Interessen 

dann zu berücksichtigen wären, bestmöglich oder umfassend, haben wir 

verzichtet. Es scheint uns allerdings angemessen, hier mittels Ergän-

zung klar aufzuzeigen, dass eben solche Interessen erstens vorhanden 

sind, und zweitens, dass sie auch miteinzubeziehen sind. Dies möchten 

wir explizit so festgehalten haben. Besten Dank.  

 

Felix Hoesch (SP, Zürich): Hier will die FDP ein weiteres Mal die 

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer gegenüber der Allge-

meinheit speziell behandeln. Da werden wir uns weiter konsequent 

wehren und lehnen diesen Minderheitsantrag ab. Herzlichen Dank. 
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Thomas Wirth (GLP, Hombrechtikon): Hier geht es darum, dass Ein-

schränkungen mit Abstandslinien festgelegt werden, die über die ge-

setzlichen Vorschriften hinausgehen. Also, wir sind hier ganz klar im 

Nutzungsplanungsverfahren. Wir sind dort, wo die Gemeindeversamm-

lung über diese Nutzungen beschliesst. Insofern ist diese Ergänzung un-

nötig, wir können problemlos darauf verzichten. Die betroffenen 

Grundeigentümer haben die Möglichkeit, sich an der Gemeindever-

sammlung einzubringen; sie haben Möglichkeiten vorher das zu ma-

chen. Aber, wie das dann in der Umsetzung erfolgen soll, wenn dann 

an der Gemeindeversammlung irgendwie Einschränkungen vorgenom-

men werden, ist mir nicht ganz klar. In diesem Sinne, wir haben hier 

bewährte Verfahren. Ich bitte Sie, lehnen Sie diesen Antrag ab. 

 

Abstimmung 

Der Kommissionsantrag wird dem Minderheitsantrag von Ann 

Barbara Franzen gegenübergestellt. Der Kantonsrat beschliesst 

mit 84 : 82 Stimmen (bei 0 Enthaltungen), dem Kommissionsan-

trag zuzustimmen.  

 

A. Zweck und Arten 

I. Allgemein 

§ 96 

§ 106. Begriff 

Übergangsbestimmungen 

§ 129. a. bestehende Konzessionen und Bewilligungen 

§ 129a. b. ehehafte Rechte 

§ 130. b. Bewilligungen im Uferstreifen von Gewässern 

§ 131. c. hängige Verfahren 

§ 132. d. Anpassungspflichten der Gemeinden 

 

Keine Bemerkungen; genehmigt. 

 

Ordnungsantrag 

 

Martin Hübscher (SVP, Wiesendangen): Wir sind ein bisschen irritiert 

über die Abstimmung oder wir alle waren ein bisschen irritiert über die 

Voten im Rat und die Abstimmung zum Paragrafen 101. Deshalb bean-

tragen ich namens der SVP-Fraktion  

 

Rückkommen auf die Abstimmung zu Paragraf 101. 
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Abstimmung über den Ordnungsantrag 

Für den Ordnungsantrag stimmen 86 Ratsmitglieder. Das Rück-

kommen ist zustande gekommen.  

 

Abstimmung zu Paragraf 101 

Der Kommissionsantrag wird dem Minderheitsantrag von Ann 

Barbara Franzen gegenübergestellt. Der Kantonsrat beschliesst 

mit 88 : 78 Stimmen (bei 0 Enthaltungen), dem Minderheitsantrag 

von Ann Barbara Franzen zuzustimmen.  

 

§ 132. d. Anpassungspflicht der Gemeinden 

 

Jörg Kündig (FDP, Gossau): Es gibt da keinen Antrag, doch wie Mar-

tin Hübscher möchte ich zuhanden der Materialien Folgendes festhal-

ten: Es geht auch beim Paragrafen 132 um die privaten Wasserversor-

gungsgesellschaften. Wir haben beim Paragrafen 107 die Beratung zum 

Thema «Auslagerungen» geführt oder mindestens Martin Hübschers 

Votum zur Kenntnis genommen. Paragraf 132 beinhaltet nun die An-

passungspflicht der Gemeinden. Der Paragraf 107 legt fest, dass Aus-

gliederungen dazu führen, dass die Wasserversorgungen hundertpro-

zentig im Besitz der öffentlichen Hand der Gemeinden sein müssen. Da 

ortet man eine gewisse Übernahmepflicht, basierend auf Paragraf 132 

dieser Gesetzesvorlage. Darin wird festgehalten, dass Konzessionen zu 

erarbeiten und zu geben sind von den Gemeinden an die Wasserversor-

gungen. Nun stellt sich die Frage, was passiert, wenn diese Konzessi-

onsverhandlungen scheitern, wenn diese nicht zustande kommen. Da ist 

die Gefahr am Horizont sichtbar, dass dann Übernahmen durch die Ge-

meinden verlangt werden, ultimativ verlangt werden. Zuhanden der 

Materialien und aufgrund der Absprachen möchte ich hier festhalten, 

dass das nicht die Idee ist, sondern, dass die Wasserversorgungen über 

die Konzessionen gesteuert werden sollen, keine Übernahmen stattfin-

den müssen, sondern, dass im Falle eines Nicht-Zustandekommens die-

ser Konzessionsverträge dann Verfügungen erarbeitet oder erlassen 

werden sollen. Mir ist wichtig, dass das klar ist, auch zuhanden der 

Wasserversorgungen. Es gibt keine Übernahmepflicht durch die Ge-

meinden. Ich bitte Sie, das so im Protokoll festzuhalten. Besten Dank.  

 

Keine weiteren Bemerkungen; genehmigt. 
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Ratspräsidentin Esther Guyer: Damit ist die Vorlage materiell durch-

beraten. Sie geht an die Redaktionskommission. An der Redaktionsle-

sung befinden wir auch über römisch II und III der Vorlage.  

 

 

3. Wir brauchen ein zukunftsgerichtetes Denkmalschutzgesetz 

Motion Pierre Dalcher (SVP, Schlieren), Sonja Rueff-Frenkel (FDP, 

Zürich), Yvonne Bürgin (Die Mitte, Rüti), Markus Schaaf (EVP, Zell) 

vom 18. Mai 2020 

KR-Nr. 153/2020, RRB-Nr. 921/23. September 2020 (Stellungnahme, 

Entgegennahme, Diskussion) 

 

Ratspräsidentin Esther Guyer: Der Regierungsrat beantragt dem Kan-

tonsrat, die Motion nicht zu überweisen. Er ist jedoch bereit, die Motion 

als Postulat entgegenzunehmen. Der Erstunterzeichner hat die Um-

wandlung am 31. Mai 2021 abgelehnt.  

 

Pierre Dalcher (SVP, Schlieren): Vor 28 Monaten wurde dieser Vor-

stoss eingereicht. Vielfach ist es so, dass die Zeit viele Probleme löst. 

Dies kann verschiedene Gründe haben. In diesem Fall ist aber das Ge-

genteil eingetreten. Der Vorstoss will immer noch die gleichen Themen 

angehen: Die denkmalgeschützten Objekte sollen einen wissenschaftli-

chen, kulturellen oder heimatkundlichen Wert für die Gesellschaft auf-

weisen und geschützte Baudenkmäler können nach den Bedürfnissen 

des heutigen Lebens und Wohnens für bisherige oder passende neue 

Zwecke genutzt und unter Berücksichtigung ihres Wertes verändert 

werden und die Unterschutzstellung erfolgt in der Regel mittels öffent-

lich-rechtlichen Vertrags oder falls kein Vertrag zustande kommt, 

durch behördlichen Entscheid und bei Übereinkommen eines Vertrages 

sollen die Kosten der Restaurierung auf Kanton, Gemeinden und Eigen-

tümer aufgeteilt werden.  

Der Vorstoss macht auch bereits auf mögliche Konflikte aufmerksam. 

Sollen die öffentlichen Interessen wie Verdichtung, Wachstum und 

energetische Sanierungen stärker berücksichtigt werden? Zusammen-

gefasst sind dies die Kernthemen des vorliegenden Vorstosses. In der 

Begründung formulierten wir das weitere Bevölkerungswachstum im 

Kanton Zürich. Dieses Wachstum beträgt durchschnittlich pro Jahr 

zirka 15'000 Menschen, vergleichbar mit der Bevölkerung der Ge-

meinde Küsnacht – dabei meinen wir nur die Anzahl Menschen, aber 
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nicht die Finanzen. Diese zusätzliche Menschenmenge alle Jahre im 

Kanton unterzubringen, ist bereits eine enorme Herausforderung.  

In den letzten zwei Jahren ergaben sich aber enorme Veränderungen. In 

den Städten lösten diverse Rekurse wegen Lärmfragen Baustopps aus. 

Weiter wurde in diesen Tagen das neue Energiegesetz in Kraft gesetzt, 

das mit teilweisen strikten Auflagen die Reduktion der CO2-Emission 

in den Liegenschaften bewerkstelligt werden soll. Die weltweite Pan-

demie hat die Produktions- und Lieferketten für diverse Baustoffe un-

terbrochen. Dies bedeutet längere Lieferzeiten, und vor allem unge-

wisse Preisentwicklungen. Zusätzlich kommen mit dem Krieg in der 

Ukraine neue Probleme auf uns zu. Die Energieversorgung für den 

kommenden Winter füllt momentan die Zeitungspalten, denn die Ener-

gieversorgung ist plötzlich nicht mehr – wie gewohnt – gesichert. 

Mit all den erwähnten neuen Umständen, ich wiederhole, neuen Um-

ständen, ist es heute umso wichtiger, dass klare rechtliche Grundlagen 

und effiziente administrative Abläufe für alle Parteien geschaffen wer-

den, erst recht beim Thema «Denkmalschutz». Können wir es bei die-

sem sogenannten kleinen Thema bewerkstelligen, haben wir ein wich-

tiges Fundament für die Zukunft gelegt. Der Krieg (Angriffskrieg Russ-

lands gegen die Ukraine) sowie aber auch bereits die Pandemie 

(Corona-Pandemie) zeigten auf, welche enorme Bedeutung Wohnhäu-

ser, einfach generell Liegenschaften, für die Gesellschaft haben. Häuser 

ermöglichen uns das Wohnen, sich beruflich zu entfalten oder bieten 

Schutz vor Gefahren vieler Art. 

Werter Herr Regierungsrat (Martin Neukom), in Ihrem Berichtschrei-

ben haben Sie die kantonale Denkmalpflege gebührlich erwähnt, dass 

diese durch die Eingliederung in das ARE (Amt für Raumentwicklung) 

nach Lösungen sucht zu den Themen «Verdichtung», «Wachstum», 

«energetische Sanierung» und «Denkmalschutz». Wir müssen aber 

auch feststellen, dass Ihr kantonales Verwaltungsamt nicht immer die 

verbindliche Entscheidungsgrundlage liefert. Wir mussten zur Kenntnis 

nehmen, dass eine Zusammenarbeit mit Ihrem Amt vom Heimatschutz, 

einem Verein mit Verbandsbeschwerderecht, in der letzten Zeit nicht 

nur einmal übersteuert wurde, Beispiel Florahof in Dietikon, siehe 

Limmattaler Zeitung vom 3. Juni 2021. Dies löst eine allgemeine Unsi-

cherheit aus. Die Glaubwürdigkeit Ihres kantonalen Denkmalschutzes 

muss in Frage gestellt werden. Dieser Zustand muss unbedingt ange-

gangen werden, da die Planungssicherheit bei Investitionen in Liegen-

schaften eine zentrale Rolle spielt. Wie schon erwähnt, können wir im 

grösseren Stil diesen unsicheren Zustand der Planungssicherheit bereits 
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heute bei etwelchen Bauprojekten betreffend Lärm in den Städten fest-

stellen. 

Ein weiterer wichtiger Faktor in dieser Motion ist der bessere Einbezug 

der Eigentümer – private und öffentliche – in das Unterschutzstellungs-

verfahren. Heute haben wir immer noch die Situation, dass eine rigide 

Unterschutzstellung von Gebäuden die Handlungsfreiheit der Eigentü-

mer – private wie öffentliche – stark einschränkt. Dies ist nicht mehr 

der heutige Zeitgeist der Gesellschaft, auch bei diesem Thema muss 

eine Gleichstellung erfolgen und das Verursacherprinzip angewendet 

werden; unser Lösungsvorschlag eines partnerschaftlichen Vertrags 

zwischen den betroffenen Parteien hilft. 

Unser Herr Regierungsrat teilt in seinem Schreiben zu dieser Motion 

mit, dass viele Forderungen grösstenteils gängige und bewährte Praxis 

seien, und die Grundlagen in diesem Sinne bereits bestehen. Auch Pro-

fessor Martin Killias, Präsident des Zürcher Heimatschutzes, spricht 

von gängiger Praxis in bestimmten Bereichen. Dies ist uns eine zu 

schwammige Ausdrucksweise. Es lässt immer noch sehr viel Spielraum 

für die Behörden übrig. Und zum Schreiben und Verhalten von Herrn 

Killias: In seiner Medienmitteilung gab Herr Killias dem Bundesgericht 

viel Platz. Wie sich zum Beispiel das Stimmvolk im Kanton Zug ver-

halten hat, wird mit keinem Wort erwähnt. Denn das Stimmvolk hat 

sich mit klarer Mehrheit für die Veränderung des Verhaltens im Denk-

malschutz ausgesprochen. 

Die Welt hat sich in den letzten Monaten drastisch verändert. Sie ist 

nicht mehr vergleichbar mit derjenigen vor 28 Monaten. Es gilt sich den 

neuen Vorgaben, gewollte und nicht erwünschte, anzupassen. Dies gilt 

nicht nur für Liegenschaftsbesitzer, sondern auch Mieter, Behörden, 

Verbände und Gerichte müssen die neuen Weltrahmenbedingungen neu 

bewerten und entsprechende angepasste Neubeurteilungen tätigen. Wir 

wollen den Denkmalschutz nicht abschaffen. Bündeln wir aber unsere 

Energie auf das Wesentliche. Nicht, wie leider wieder in der Stadt Diet-

ikon, wo gleich drei Schulhäuser aus einer ähnlichen Zeit im kantonalen 

Denkmalschutzinventar enthalten sind. Dies und das Thema «Denkmal-

schutz» allgemein löste in den vergangenen Monaten im Dietiker Ge-

meinderat eine grosse Diskussion aus – zu lesen in der Limmattaler Zei-

tung vom 31. August 2022. 

Diese Motion will diesen Spielraum der Behörde und Verbände ange-

hen und klare rechtliche Grundlagen für alle Beteiligten schaffen. Uns 

ist es wichtig, dass alle betroffenen Parteien von der gleichen und klaren 

Voraussetzungen ausgehen können. Ich wiederhole es noch einmal: 
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Wir wollen für die Eigentümer – private und öffentliche – klare Recht-

sicherheit erwirken. 

Ich bitte Sie diese Motion zu unterstützen, sodass der Regierungsrat mit 

pragmatischen Vorschlägen in seinem Bericht zu diesen genannten 

Zielkonflikten beitragen kann. Besten Dank. 

 

Jonas Erni (SP, Wädenswil): Ich kann mir kaum vorstellen, dass je-

mand der anwesenden Ratsmitglieder das Niederdorf niederreissen las-

sen möchte, auch die Schützenswürdigkeit von idyllischen Riegelhäu-

sern und heimeligen Dorfkernen würde wohl kaum jemand bestreiten. 

Ich schliesse daraus, dass die ursprüngliche Idee der Denkmalpflege 

nach wie vor eine Mehrheit findet im Rat. Gleichzeitig sind wir doch 

heute an einem Punkt angelangt, an dem selbst für ungeschulte Augen 

hässliche Fabrikbauten, Beton-Hochhäuser im Stile des Brutalismus ge-

mäss Beurteilung der Experten der Denkmalpflege als schützenswert 

deklariert werden. Der normale Bürger, die normale Bürgerin haben 

kein Verständnis für die Inventarisierung beziehungsweise den Schutz 

solcher, von der Mehrheit als unschön wahrgenommenen Gebäude, die 

nur von architektur-historisch geschulten Expertinnen und Experten als 

erhaltens- und schützenswert deklariert werden. Und genau hier beginnt 

das Problem. Wir sollten nicht zulassen, dass der nötige Schutz von 

ausserordentlichen Bauten den Goodwill in der Bevölkerung verliert, 

nur, weil die erwähnten Experten die bevölkerungsverträgliche Abgren-

zung von nicht schützenswert zu schützenswert verpasst haben und 

dadurch die gesamte denkmalpflegerische Arbeit von Behörden und 

Vereinen in Frage gestellt wird. Die Vertreterinnen und Vertreter der 

Denkmalpflege werden folglich gut beraten, die verschiedenen, sie be-

treffenden Vorstösse als Warnung, als Schuss vor den Bug zu betrach-

ten. Bleiben Sie mit ihren Beurteilungen auf dem Boden der Realität 

und entfernen Sie sich nicht zu weit von mehrheitsfähigen Entscheiden, 

denn Sie leisten einen wichtigen Beitrag für den Erhalt unseres kultu-

rellen Erbes, das jedoch nur dann weiterhin erhalten werden kann, wenn 

das nötige Augenmass eingehalten wird.  

Obwohl den Motionären aufgrund der erwähnten Punkte ein gewisses 

Verständnis für ihren Vorstoss entgegengebracht werden kann, schiesst 

diese Motion klar über das Ziel hinaus, da sie klar gegen Bundesrecht 

verstösst und einen unnötigen bürokratischen Leerlauf zur Folge hätte. 

Wir lehnen diese entsprechend ab und vertrauen auf das geforderte Au-

genmass der zuständigen Abteilung, was zukünftige denkmalpflegeri-

sche Beurteilungen anbelangt. 
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Andreas Hasler (GLP, Illnau-Effretikon): Wenn Sie erlauben, spreche 

ich nur zu dieser Vorlage, nicht zum Krieg in der Ukraine, nicht zur 

Lokalpolitik im Limmattal und auch nicht zum Verhalten irgendeines 

Vereins.  

Die Motionäre fordern verschiedene gesetzliche Veränderungen zum 

Denkmalschutz, die im Vergleich zu heute mehrheitlich gar keine Ver-

änderungen bringen. Für diese Punkte braucht es den Vorstoss also 

nicht. Nur schon das spricht gegen eine Überweisung der Motion. Auch 

gegen eine Überweisung spricht Folgendes: Das Zuger Denkmalschutz-

gesetz, das die Vorlage für diese Motion lieferte, wurde vom Bundes-

gericht teilweise aufgehoben und teilweise als irrelevant taxiert. Mit der 

Motion spuren wir also von Anfang an auf eine falsche Spur ein. Das 

wollen wir Grünliberalen nicht. 

Ganz abzulehnen ist schliesslich die Forderung, dass eine staatliche 

Aufgabe in private Hände gelegt werden soll. Ich spreche von der In-

ventarisierung von Objekten. Hier geht es um eine rein fachliche Fest-

stellung, für welche Objekte eine Schutzvermutung gilt, also um die 

Feststellung des öffentlichen Interesses des Denkmalschutzes. Ja, ge-

schätzte Motionärinnen und Motionäre, dieses öffentliche Interesse gibt 

es, und es festzustellen ist eine klassische staatliche Aufgabe, die nicht 

von privaten Interessen der Grundeigentümerschaft abhängen sollte. 

Anders ist das später – falls es so weit kommt – bei der Unterschutz-

stellung eines Objekts. Hier kann und soll die Eigentümerschaft ihre 

Interessen einbringen. Das ist allerdings schon heute gewährleistet.  

Die Grünliberalen wollen öffentliche Interessen nicht privatisieren und 

überweisen die Motion nicht. 

 

Sonja Rueff-Frenkel (FDP, Zürich): Die Gesetzgebung über den Denk-

malschutz hinkt der rasanten Entwicklung und den neuen Anforderun-

gen der letzten Jahre massiv hinterher. In der Raumplanung dominieren 

aktuell die Anforderungen «Verdichtung» und «klimaneutrales 

Bauen». Diese Anforderungen müssen mit dem Denkmalschutz koor-

diniert werden.  

Wie aktuell und politisch brisant die Thematik des Denkmalschutzes 

ist, zeigt sich auch anhand der vielen Vorstösse, Anfragen und Postulate 

in diesem Rat. Auch in jeder Richtplan-Debatte sind diese Themen Dis-

kussionspunkte. Der Regierungsrat sieht jedoch nie Handlungsbedarf. 

So ist es jedenfalls den Antworten auf die verschiedenen eingereichten 

Anfragen zu entnehmen. Aber in der Praxis zeigt es sich immer wieder 

neu: Es besteht tatsächlich Handlungsbedarf. Genau diese Praxisfälle 

provozieren dann wieder neue Vorstösse. Vielleicht ist es nun wirklich 
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an der Zeit, dass wir ganz emotionslos das Thema «Denkmalschutz» 

angehen.  

Die vorliegende Motion fordert den Regierungsrat auf, die Gesetzge-

bung im Bereich des Denkmalschutzes pragmatischer, transparenter 

und eigentümerfreundlicher zu gestalten. So sollen einerseits Wider-

sprüche in der Gesetzgebung ausgeräumt werden, um öffentliche Inte-

ressen, wie innere Verdichtung, energetische Sanierung und Klima-

schutz stärker berücksichtigen zu können. Wir sind uns bewusst, wir 

tasten eine heilige Kuh an und scheuchen den Heimatschutz auf. Mit 

Herrn Killias war ich mehrfach persönlich in Kontakt. Auch er sieht 

viele Punkte in der Motion Dalcher, die absolut prüfenswert sind. Ein 

Punkt ist, dass die Denkmalschutzobjekte einen höheren wissenschaft-

lichen, kulturellen oder heimatkundlichen Wert aufweisen müssen und 

dass zwei von diesen drei Kriterien erfüllt sein müssen und dass die 

Standortgemeinde und die Eigentümer angehört werden müssen, bevor 

ein Objekt ins Inventar aufgenommen wird. Das ist eigentlich selbst-

verständlich. Aber wenn es so ist, dann soll es auch im Gesetz geregelt 

werden. DernFall in Dietikon hat mein Kollege Pierre Dalcher schon 

erwähnt.  

Die Diskussion dreht sich immer um dasselbe Thema. Wir haben ein 

Bevölkerungswachstum und müssen uns verdichten. Wir müssen aber 

auch leben, wohnen und arbeiten. Geschützte Baudenkmäler sollen da-

her auch nach den Bedürfnissen des heutigen Lebens und Wohnens für 

bisherige und neue passende Zwecke genutzt und unter Berücksichti-

gung ihres Wertes verändert werden können. Vorhandene Schulhäuser 

müssen so erweitert und ausgebaut werden können, dass Denkmal-

schutz und innere Verdichtung kein Widerspruch ist und dass auch Pho-

tovoltaik-Anlagen auf Schulhausdächern möglich ist. Dass bei Schul-

haus-Innenrenovationen wegen des Denkmalschutzes nicht auf mo-

dernste Technik von Projektor und Beamer zurückgegriffen werden 

kann, sondern der klassische Hellraumprojektor weiterverwendet wer-

den muss, darf nicht sein. So ist es aber.  

Ein letzter Punkt wurde erwähnt von meinem Kollegen Andreas Hasler 

von der GLP: die Bundesrechtswidrigkeit und das Bundesgerichtsurteil 

betreffend Kanton Zug. Dies betrifft einen Paragrafen, der in unserer 

Motion gar nicht erwähnt ist, nämlich die Objekte sollten nicht älter als 

70 Jahre sein, damit sie aufgenommen werden können. Das heisst, diese 

Drohung mit der Bundesrechtswidrigkeit und dem Bundesgerichtsur-

teil, die sind wirklich nicht relevant. Bitte lesen Sie die Vorlage des 

Kantons Zug und das Bundesgerichtsurteil, dann sehen Sie es auch. In-

teressant ist, dass der Regierungsrat bereit gewesen wäre, die Motion 
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als Postulat entgegenzunehmen. Handlungsbedarf wurde somit erkannt, 

aber ein Bericht nützt nichts. Wir wollen konkrete Vorschläge und wer-

den die dann prüfen.  

Ich lege offen: Auch innerhalb der FDP sind wir uns nicht in allen Punk-

ten einig. Aber wir wollen jetzt Veränderungen sehen und werden diese 

prüfen. Wir werden die Motion überweisen. Besten Dank. 

 

Yvonne Bürgin (Die Mitte, Rüti): Das Planungs- und Baugesetz hält 

fest, was Denkmäler sind: «Es handelt sich dabei um wichtige Zeugen 

einer politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder baukünstlerischen 

Epoche und um Bauten, welche die Landschaften oder Siedlungen we-

sentlich mitprägen, samt der für ihre Wirkung wesentlichen Umge-

bung.» So steht es in der Broschüre unserer Baudirektion. Niemand be-

streitet, dass der Denkmalschutz eine wichtige Aufgabe wahrnimmt, 

damit wichtige Zeitzeugen vergangener Epochen auch für nachfol-

gende Generationen erhalten bleiben.  

Aber genau so sind wir mit Themen wie «Verdichtung der Zentren», 

«Wachstum» und «energetische Sanierungen» konfrontiert, welche 

eine raumplanerische Herausforderung darstellen. Da muss sich die 

Denkmalpflege – und vor allem auch der Heimatschutz – schon endlich 

einmal kritisch hinterfragen. Welches Gebäude ist nun tatsächlich ein 

schützenswertes Denkmal? Unsere Motion fordert Gesetzesanpassun-

gen, welche schärfere Kriterien, eine bessere Zusammenarbeit zwi-

schen Kanton, Gemeinden und Eigentümerschaft und bessere Vertei-

lung der Kosten der Restaurierung fordert. 

Während der Heimatschutz unserer Motion vorwirft, sie führe zu einem 

minimalistischen Denkmalschutz, sagt im Gegenteil die Regierung 

dazu, die Forderungen der Motion seien bereits grösstenteils erfüllt, da 

sie bewährte Praxis seien. Und genau hier liegt das Problem. Die ge-

setzlichen Grundlagen sind eben nicht klar genug. So kommt es immer 

wieder zu Auseinandersetzungen zwischen der Baudirektion und dem 

Heimatschutz. Dies führt zu viel Unsicherheit bei der Eigentümer-

schaft. Aber gerade jetzt, wo das neue Energiegesetz in Kraft getreten 

ist, ist Planungssicherheit für Hauseigentümer wichtig. Wir wollen ja, 

dass diese zukunftsgerichtet und klimafreundlich bauen. Darum braucht 

es ein zukunftsgerichtetes Denkmalschutzgesetz.  

Noch eine Bemerkung zu Herrn Killias des Zürcher Heimatschutzes, 

der sicher unsere Debatte verfolgt, auch zu Jonas Erni und Andreas 

Hasler: Unsere Motion enthält keine Forderungen, welche bundes-

rechtswidrig sind. Wir verlangen keine 70-Jahr-Regel, wie dies der 

Kanton Zug getan hat. Mehr Augenmass bei der Interessenabwägung, 
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bei der Inventaraufnahme, das ist es, was wir uns wünschen. Die Mitte 

wird die Motion unterstützen. 

 

Markus Schaaf (EVP, Zell): Beim Denkmalschutz ist es so: Wenn ein 

Objekt inventarisiert wird, bedeutet das noch nicht, dass es automatisch 

denkmalgeschützt ist. Das Objekt wird lediglich in einem Inventar auf-

genommen. Aus Sicht der Verwaltung ist dies ein reiner Verwaltungs-

akt. So weit, so harmlos, so gut. Aus Sicht der betroffenen Eigentümer 

sieht es allerdings ganz anders aus. Eine Inventarisierung hat für die 

Eigentümerschaft weitreichende Folgen. Sie kann nicht mehr – ab dem 

Moment der Inventarisierung – über ihr Eigentum im gleichen Mass 

verfügen wie vorher. Wenn ein Objekt umgebaut, umgenutzt oder zu-

rückgebaut werden soll, gibt es jetzt vorgängig eine Begutachtung aus 

denkmalpflegerischer Sicht. Wer also behauptet, eine Inventarisierung 

sei für die Eigentümerschaft gar nicht so bedeutend, hat entweder kein 

Wohneigentum oder arbeitet in der kantonalen Verwaltung. Wohlge-

merkt, die Inventarisierung erfolgt heute ohne Anhörung der Betroffe-

nen. Sie ist also ein reiner Verwaltungsakt. Die Betroffenen haben des-

halb auch keine Rekursmöglichkeiten. Mit einer ganzen Reihe von ge-

zielten Vorstössen haben wir in der Vergangenheit – ich bin jetzt über 

zehn Jahre in diesem Rat – versucht, diesen unfairen Vorgang zu ver-

bessern; leider immer ohne Erfolg. Seitens der Baudirektion gab es stets 

Belehrungen, Bekenntnisse und Beteuerungen, es sei alles gar nicht so 

schlimm, wie von uns dargestellt. Doch wirklich geändert hat sich 

nichts; ganz im Gegenteil. Aktuell werden Inventare von schützenswer-

ten Bauten überarbeitet und kräftig vermehrt. Da mag uns der Baudi-

rektor noch lange versichern, es sei nur ein tiefer, einstelliger Bereich 

aller Bauten im Kanton Zürich, die inventarisiert sind. Für die be-

troffene Eigentümerschaft ist dies kein Trost, nicht einmal ein schwa-

cher. 

Gänzlich kein Verständnis habe ich für die Haltung der SP: Sie sieht 

das Problem, sie anerkennt die Schwierigkeiten und sie rechnet damit, 

dass jetzt schon die Einsicht vorhanden sei, etwas dagegen zu tun. Liebe 

SP, diese gleichen Worte hat vor über zwölf Jahren bereits Monika 

Spring (Altkantonsrätin) gesagt, geändert hat sich seither rein gar 

nichts. Es ist deshalb höchste Zeit, dass die Spielregeln zur Inventari-

sierung neu definiert werden. Die drei wichtigsten Punkte sind bereits 

genannt worden: Es braucht für Objekte einen höheren wissenschaftli-

chen, kulturellen oder heimatkundlichen Wert, der ausgewiesen werden 

muss, die Eigentümerschaft und Standortgemeinden müssen vor einer 

Inventarisierung angehört werden und die Entlassung von geschützten 
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Objekten soll vereinfacht werden. Vergessen Sie eines nicht: Plötzlich 

könnten Sie oder Ihr Unternehmen oder auch Ihre Wohngemeinde von 

einer Inventarisierung betroffen sein, ohne dass Sie es heute wissen. Es 

ist übrigens nicht etwas wahnsinnig Revolutionäres, was wir hier for-

dern. Die Bevölkerung im Kanton Zug hat im November 2019 mit über 

65 Prozent einer Vorlage zugestimmt, die ganz Ähnliches forderte, wie 

wir hier mit dieser Motion. Ja, das Bundesgericht hat sich zu diesem 

Gesetz im Kanton Zug geäussert. Damit kennt jetzt unsere Regierung 

aber auch die Rahmenbedingungen und die nötigen Grenzen, innerhalb 

deren die neue Vorlage erarbeitet werden kann. Die Verfahren der Un-

terschutzstellung sind so zu modernisieren.  

Ich bitte Sie deshalb, diese Motion zu unterstützen. Machen Sie es wie 

die EVP, sagen Sie ja zu einer fairen und massvollen Überarbeitung der 

Verfahren der Inventarisierung. 

 

Judith Anna Stofer (AL, Zürich): Wenn ich richtig rechne, wird die vor-

liegende Motion heute leider überwiesen. Sie hat einzig zum Ziel, den 

Denkmalschutz im Kanton Zürich aufzuweichen.  

Baudenkmäler sind wichtige Zeugen unserer Geschichte und Kultur. 

Ich behaupte, dass Baudenkmäler in der Bevölkerung sehr beliebt sind. 

Indizien für die Beliebtheit sind, dass jene Baudenkmäler, die öffentlich 

zugänglich sind, durchgängig gute Besucherzahlen aufweisen. Es gibt 

auch Baudenkmäler, in denen Ferien gemacht werden kann; auch diese 

sind äusserst beliebt. Sehr oft müssen sie sogar ein Jahr und mehr im 

Voraus gebucht werden.  

Ein weiteres Indiz ist die Mächtigkeit des Heimatschutzes. Der privat 

organisierte Verein besteht seit 1905 und hat mehr als 27'000 Mitglie-

der. Mit dem alljährlichen «Schoggitaler»-Verkauf sensibilisiert der 

Heimatschutz die Bevölkerung seit Jahrzehnten für den Schutz von 

Baudenkmälern sowie den Orts- und Landschaftsschutz. Mit ihrem 

Vorhaben, den Denkmalschutz aufzuweichen, politisieren die Motionä-

rinnen und Motionäre also an der Mehrheit der Bevölkerung vorbei. Ich 

bin überzeugt, ein Referendum gegen eine Gesetzesänderung würde zu 

gewinnen sein. 

Die Aufweichung des Denkmalschutzes ist seit Jahren Thema in diesem 

Rat. Dahinter stecken auch Partikularinteressen von einzelnen Kantons-

rätinnen und Kantonsräten. Berühmt geworden ist ja unser Kollege 

Schaaf, hier im Rat, von der EVP, der einen Kampf für den Abriss einer 

Kapelle verloren hat. Es handelt sich dabei um die erste Chrischona-

Kapelle in Zell, die im 19. Jahrhundert erbaut wurde und von der Denk-

malpflege als wichtiger Zeuge der freikirchlichen Bewegung im Tösstal 
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eingestuft wurde. Das Tösstal ist ja bekanntlich die zürcherische Ver-

sion des Bibelgürtels.  

Partikularinteressen sind nicht per se schlecht, wenn sie denn dem Ge-

meinwohl dienen. Der vorliegende Vorstoss wird aber nicht mit Argu-

menten begründet, die sich am Gemeinwohl orientieren. Vordergründig 

argumentieren die Motionärinnen und Motionäre mit der kommenden 

Verdichtung, die eine Aufweichung des Denkmalschutzes nötig mache. 

Doch Beweise liefern sie nicht. Zudem werden energetische Sanierun-

gen oder die behindertengerechte Nutzung angeführt, die angeblich 

durch Vorgaben der Denkmalpflege verhindert würden. Die breite und 

vage gehaltene Begründung lässt eher den Schluss zu, dass es vorge-

schobene Argumente sind, und es vor allem um die Eigentumsbe-

schränkung geht, die die Motionäre stört. Es stört ganz einfach, dass 

eine Fachbehörde, die sich für die Inventarisierung unserer Zeugen der 

Kultur und Geschichte stark macht, ein Wörtchen mitzureden hat.  

Die Alternative Liste wird aus diesen Gründen die Motion nicht über-

weisen. 

 

Thomas Honegger (Grüne, Greifensee): Vorab meine Interessenbin-

dung: Ich bin Hochbauvorstand der Gemeinde Greifensee. Greifensee 

ist eines von sechs Landstädtchen im Kanton Zürich. Entsprechend be-

fasse ich mich regelmässig mit den Herausforderungen, die uns der 

Denkmalschutz stellt.  

Die Grüne Fraktion hat sich intensiv mit der vorliegenden Motion be-

fasst. Wir sind zum Schluss gekommen, dass die aktuelle Gesetzes-

grundlage und Vollzugspraxis die Anliegen der Motion weitgehend er-

füllt. Leider glauben wir sogar, dass eher eine negative Grundhaltung 

gegenüber dem Denkmalschutz zu dieser Motion geführt hat und dass 

den Motionären gar nicht ganz klar ist, ob sie nun die kantonale oder 

die kommunale Behörde kritisieren oder den Heimatschutz, ein privat-

rechtlicher Verein mit Verbandsbeschwerderecht.  

Ich beschränke mich daher auf die Sicht einer Gemeinde. Dort läuft es 

im Grundsatz gut. Die Gemeinde führt ein Inventar von kommunalen 

Denkmälern. Die Anforderungen an ein Inventarobjekt sind bereits 

hoch. Dieses Anliegen der Motion ist erfüllt. Die Aufnahme eines Ob-

jektes in ein Inventar hat noch keine unmittelbaren Folgen für die Ei-

gentümer. Daher braucht es bei diesem Schritt kein rechtliches Gehör, 

wie die Motion fordert. Das Inventar ist nämlich nur behörden- und 

nicht eigentümerverbindlich. Es ist bloss eine Auflistung von Objekten, 

wo eine Schutzvermutung besteht. Das heisst, diese Objekte bedürfen 

weiterer Abklärungen, bevor für sie eine Baubewilligung erteilt wird. 
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Sobald die Eigentümerschaft Bauabsichten zeigt und ein Provokations-

begehren stellt, wird die Schutzabklärung durchgeführt. Die Gemeinde 

hat nun ein Jahr Zeit, um ein Gutachten zu erstellen. Hier erwächst sich 

ein Nachteil für die private Eigentümerschaft, der sich nicht wegdisku-

tieren lässt. Während dieses Jahres besteht nämlich ein Bauverbot, und 

es ist unklar, was das Gutachten hervorbringen wird. Das Gutachten 

zeigt nun, ob die Gemeinde für das Inventarobjekt ein Schutzinteresse 

hat. Falls kein Schutzinteresse besteht, kann das Objekt aus dem Inven-

tar entlassen werden. Sollten Schutzinteressen bestehen, kann die Ge-

meinde das Objekt unter Schutz stellen oder sie kann ihre Schutzinte-

ressen in einem Vertrag sichern. Dabei erhält die Bauherrschaft eine 

Baubewilligung für das Objekt. Doch es wird in einem Vertragswerk 

geregelt, welche schützenswerte Elemente am Gebäude erhalten blei-

ben. 

Soweit ich weiss, haben wir in Greifensee kein einziges kommunales 

geschütztes Objekt. Es ist der Gemeinde in jedem Fall gelungen, die 

Schutzinteressen vertraglich zu regeln. Der Wunsch der Motionäre 

nach einem öffentlich-rechtlichen Vertrag ist bereits erfüllt. Ebenfalls 

findet bei der Unterschutzstellung eine Interessensabwägung statt. Die 

kommunalen Behörden haben bereits die Kompetenz, die Bedürfnisse 

des heutigen Lebens zu berücksichtigen. Dieses Anliegen der Motion 

ist ebenfalls bereits erfüllt.  

Bis anhin beteiligt sich die Gemeinde nicht an den Mehrkosten, die 

möglicherweise durch die Interessen des Denkmalschutzes entstehen. 

Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Anliegen mehrheitsfähig wäre. Stel-

len Sie sich vor, wir müssten in der Gemeinde mit einer Kreditvorlage 

an eine Gemeindeversammlung. An der Versammlung wird dargelegt, 

wie die private Bauherrschaft umzubauen gedenkt und was die Ge-

meinde daran zu bezahlen hätte. Machbar wäre vielleicht, dass der kan-

tonale Denkmalpflegefonds auch für kommunale Objekte aufkommen 

würde. Dafür müsste der Fonds aber aufgestockt werden, wie die Re-

gierung schreibt. Hier sehe ich einen Teilaspekt der Motion, den die 

Baudirektion noch vertieft prüfen könnte, sollte die Motion entgegen 

unserer Empfehlung überwiesen werden. Insgesamt stelle ich jedoch 

fest, dass aus Sicht einer kommunalen Exekutive kein grundlegender 

Handlungsbedarf besteht, die Gesetze zu ändern.  

Bleibt abschliessend die Frage im Raum, ob sich der Groll der Motio-

näre nicht eher gegen den Heimatschutz richtet. Der Heimatschutz ist 

ein privater Verein, der hin und wieder einen der Entscheide rechtlich 

anfechtet. Dadurch entstehen unweigerlich Kosten und Verzögerungen 
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für die Bauherrschaft. Zu einem Rechtsstaat gehört nun mal die Tatsa-

che, dass die politischen Entscheide gerichtlich angefochten werden 

können. 

 

Manuel Sahli (AL, Winterthur): Ich stelle fest, dass es leider in diesem 

Ratssaal, dass es allgemein in der Politik, es in gewissen Kreisen fast 

populär ist, gegen den Denkmalschutz zu schiessen, dass es bemerkens-

wert wenig Gegenwehr dagegen gibt. Doch ich will hier daran erinnern, 

dass im Gegensatz zu anderen Gesetzen, die sich einfach zurücknehmen 

lassen, Lockerungen beim Denkmalschutz irreversibel sind bezie-

hungsweise einmal Denkmalschutz geschützte Häuser sind dann ein-

fach weg. Die können Sie nicht wiederaufbauen beziehungsweise nur 

mit hohen Kosten, die Sie garantiert nicht bereit sind zu tragen. Dies 

hat bereits in der Vergangenheit ein Baumeister klar gemerkt, Wilhelm 

Friedrich Carl Bareiss aus Tübingen im 19. Jahrhundert, als er, nach-

dem die Stadtfestungen von Winterthur abgetragen wurden, zurücktrat. 

Fragen Sie sich einmal, was denn der Charakter eines schönen Ortsbil-

des ausmacht. Dieser Charakter ist eine Gesamtheit; ein schöner Dorf-

kern machen viele kleine Häuser aus. Wenn Sie durch ein Dorf gehen, 

durch ein Ortszentrum laufen, machen es die Häuserfronten aus, wie 

diese aufgebaut sind. Dann erst merken Sie, dass Sie hier an einem Platz 

sind, den es schon lange gibt. Wenn Sie hier nur an einem einzigen Haus 

eine Lockerung oder einen Umbau vornehmen, wenn Sie dann an einem 

Neubau vorbeikommen, bemerken Sie, dass der Kern dadurch ziemlich 

zerstört wurde.  

Vorhin ist ausführlich dargelegt worden: Die Denkmalpfleger werden 

aufgrund der Inventarisierung angegriffen. Das ist einfach auch ein Sys-

tem, dass zu viel Bürokratie verhindert. Die Inventarisierung vermerkt 

nur vor, dass dieses Haus schützenswert sein könnte. Aber sie nimmt 

noch keine weiteren Abklärungen vor. Der Denkmalschutz wartet mit 

der definitiven Schutzabklärung, bis ein tatsächliches Bauvorhaben da 

ist. Das muss auch in Ihrem Interesse sein, dass hier nicht eine überflüs-

sige Bürokratie entsteht, bei der jedes Haus schon im Voraus abgeklärt 

werden soll.  

Schlussendlich noch ein Aufruf an die rechte Seite: Ich höre teilweise 

Parolen wie zum Beispiel «kein Ausverkauf unserer Heimat», «unsere 

Heimat schützen», auch aus der Region, aus der SVP. Ja, hier wäre ge-

nauso eine Gelegenheit dazu, bloss stehen Sie dann im Konflikt mit den 

Hauseigentümern. Sie sind hier aber auf einem Irrweg. Schauen Sie 

auch mal auf das grosse Ganze.  

Wir von der AL werden, wie bereits gesagt, diese Motion ablehnen.  
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Markus Schaaf (EVP, Zell), spricht zum zweiten Mal: Ich schätze meine 

Kollegin Judith Stofer durchaus als exakte und genaue Person. Doch 

hier, liebe Judith, hast du dich total verrannt, wenn du auf mich zielst, 

denn die Sachlage ist eine völlig andere. Es ist mir wichtig, dies hier 

klarzustellen.  

Es gab eine Eigentümerschaft – das ist der private Verein «Chrischona 

Schweiz»; er besass seit über 100 Jahren die Kapelle in Rämismühle. 

Das Land rund um diese Kapelle gehörte dem Unternehmen, wo ich 

Geschäftsführer bin. Das ist das «Zentrum Rämismühle» (Alters- und 

Pflegeheim). Die beiden Organisationen haben nichts miteinander zu 

tun. Unserer Organisation wurde die Kapelle zum Kauf angeboten. Ich 

wollte, bevor wir diese Kapelle käuflich erwerben, wissen, welche 

Möglichkeiten wir für eine künftige Nutzung der Kapelle haben. Des-

halb wurde ein Provokationsverfahren eingeleitet, um die Unterschutz-

stellung dieser Kapelle zu prüfen. Es stand nie, aber auch gar nie im 

Raum, dass diese Kapelle abgerissen werden soll. Sondern es ging ein-

zig darum abzuklären, welche Verpflichtung wir als potenzielle Käu-

ferschaft haben, also, welche Verpflichtungen wir eingehen müssten. 

Ich wollte kein Objekt erwerben, das inventarisiert ist, und wir dann 

nicht wissen, was uns erwartet. Das ist genau das Dilemma mit der In-

ventarisierung. Die Eigentümerschaft ist eben nicht mehr frei, wenn das 

Objekt inventarisiert ist. Die Folge war, dass eine Unterschutzstellung 

erfolgte. Das war eine ganz üble Geschichte. Die hat aber die damalige 

Eigentümerschaft «Chrischona Schweiz» durchgeführt. Sie ist bis vor 

das Verwaltungsgericht gegangen, haben rekurriert und haben am Ver-

waltungsgericht verloren. Die damalige Eigentümerschaft hat über 

30'000 Franken Gerichtskosten aufbringen müssen, um am Schluss zu 

erfahren, dass die Kapelle denkmalgeschützt sei. 

Unter diesen neuen Umständen wurde meinem Unternehmen, bei dem 

ich Geschäftsführer bin, die Kapelle angeboten, und zwar zu einem 

deutlich, deutlich tieferen Preis als vor dem Gerichtsentscheid, weil 

eben der Handlungsspielraum mit einer denkmalgeschützten Kapelle 

deutlich geringer ist als vorher. Also, noch mal: Es ging nie darum, dass 

ich eine Kapelle abreissen wollte. Sondern wir haben sie erst dann über-

nommen, als die Verhältnisse klar waren. 

Dein Beispiel stimmt aber durchaus: Wenn man schaut von Kollbrunn 

bis Bauma sind es über sechs denkmalgeschützte Kapellen, die sich auf 

diesen Gemeindeböden befinden. Da stellt sich durchaus die Frage: 

Muss jede dieser sechs Kapellen denkmalgeschützt sein? Da bin ich der 

Meinung, dass es reicht, wenn man ein, zwei Referenzobjekte im 
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Tösstal hat; die anderen sollen frei verfügbar und genutzt werden kön-

nen. Deshalb: Die EVP dankt Judith Stofer. Und ich dann, dass ich die 

Klärung der Situation respektive die Falschaussage noch anbringen 

konnte. Die EVP wird auf jeden Fall diese Motion weiterhin unterstüt-

zen.  

 

Regierungsrat Martin Neukom: Es ist grundsätzlich schon noch span-

nend, dass jetzt im Bereich «Denkmalpflege», bei dem es um etwas Be-

wahrendes geht, die Parteien, die sich konservativ nennen, eher kritisch 

sind; das finde ich interessant.  

Wenn ich Ihnen zuhöre, muss ich sagen, es gibt tatsächlich einige Prob-

leme und Schwierigkeiten im Bereich des Denkmalschutzes. Da kön-

nen wir lange darüber sprechen. Ich glaube, wir haben einen Konsens 

in diesem Raum, dass wir nicht wissen möchten, wie unsere Städte und 

Dorfkerne aussehen würden, wenn es gar keinen Denkmalschutz gäbe. 

Ich glaube, hier haben wir einen Konsens. Natürlich, es braucht Abwä-

gungen – wie beim Bauen immer –, und es ist teilweise kompliziert. Ich 

habe auch ein gewisses Verständnis für die Kritiker, gerade für jene, die 

viel bauen.  

Das ändert aber nichts daran, dass Ihre Motion komplett, aber wirklich 

komplett an den Problemen vorbeigeht. Ihnen fehlt die Analyse des 

Problems. Und weil die Analyse fehlt, verwenden Sie nachher die fal-

schen Mittel, das heisst, es wird in Ihrem Sinne – ich sehe Herrn Amrein 

(Hans-Peter Amrein) aufstrecken – keine Verbesserung geben. Ich 

kann Ihnen schon eine Vorlage vorlegen mit diesen Punkten, die sie 

hier wollen; Sie können das dann auch im Gesetz verankern. Doch das 

wird keine Verbesserung bringen in Ihrem Sinne, weil, wie gesagt, 

Ihnen die Analyse fehlt. Sie haben sich leider zu wenig mit der Materie 

auseinandergesetzt. Das beginnt schon bei Titel «ein zukunftsfähiges 

Denkmalschutzgesetz». Es gibt kein Denkmalschutzgesetz im Kanton 

Zürich. Der Denkmalschutz ist im PBG (Planungs- und Baugesetz) ge-

regelt. Und so geht es weiter. Die Motion hat sechs Anliegen, auf die 

ich nun kurz eingehen möchte.  

Das erste Anliegen ist, dass die Objekte einen höheren Wert aufweisen 

müssen. Dazu müssen sie neu kumulativ gewisse Kriterien erfüllen. 

Meine Denkmalschützer sagen, das sei in allen Fällen bereits der Fall; 

es sind immer mehrere Kriterien erfüllt. Deshalb ist diese Bedingung 

wirkungslos, und es wird nicht dazu führen, dass sie einen höheren Wert 

aufweisen müssen. 

Anliegen zwei: Die Baudirektion soll die Standortgemeinde und die Ei-

gentümer zur Anhörung einladen bei der Inventarisierung. Erstens, die 
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Gemeinde wird bereits angehört; bei den Inventarfestsetzungen wird 

die Gemeinde angehört. Wieso fordern Sie etwas, was wir bereits tun? 

Jetzt können Sie sagen, ja, die Eigentümer sollen auch noch angehört 

werden. Natürlich, das könnte man machen. Es ist aber einfach system-

fremd, weil, es soll ja nicht schon die Interessensabwägung vorwegge-

nommen werden; ein Inventar, das ist eine Interessensermittlung, das 

heisst, man ermittelt, ob überhaupt ein Interesse da ist. Wenn es dann 

etwas zu bauen gibt, dann macht man eine Interessensabwägung und 

sagt, welches Interesse nun wichtiger ist. 

Das Verlangen nach Transparenz kann ich nachvollziehen. Deshalb ha-

ben wir bereits beschlossen – ich habe das intern so entschieden –, dass 

wir neu die Eigentümer informieren. Das ist zwar mit sehr viel Auf-

wand verbunden, wir informieren die Eigentümer und laden sie zu ei-

nem persönlichen Gespräch ein. Das wird sehr geschätzt und ist bisher 

auf sehr, sehr positive Resonanz gestossen. Das können wir so prob-

lemlos machen.  

Wir kommen zum dritten Anliegen: Sie verlangen, dass Unterschutz-

stellungen neu mit einem öffentlich-rechtlichen Vertrag gemacht wer-

den sollen und nur im Ausnahmefall über eine Verfügung. Auch das ist 

heute schon so; das kann auch Herr Amrein hören. Einfach als Beispiel: 

Wir stellen pro Jahr sieben Objekte im Kanton Zürich unter Schutz. Bei 

den sieben Objekte, die wir letztes Jahr unter Schutz gestellt haben, war 

eines davon verfügt und sechs wurden mit öffentlich-rechtlichem Ver-

trag unter Schutz gestellt – das bei 200'000 Gebäuden. Also auch dieses 

Anliegen ist längstens erfüllt. Warum reichen Sie mir eine Motion ein 

mit Anliegen, die bereits erfüllt sind? Das verstehe ich einfach nicht.  

Anliegen vier: Geschützte Objekte können nach Bedürfnissen der heu-

tigen Zeit genutzt werden. Gut, das ist eine Frage, da kann man jetzt hin 

und her diskutieren. Grundsätzlich gibt es haufenweise Beispiele, wie 

das problemlos möglich ist. Man kann jetzt noch darüber diskutieren, 

was «nach heutigen Bedürfnissen» heisst.  

Anliegen fünf: Inventarentlassungen sollen bei übergeordneten Interes-

sen möglich sein. Auch das ist schon heute so. Schauen Sie das Beispiel 

«Campus T» der ZHAW (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-

schaften) an. Wir haben einen Bau für den ZHAW-Campus-T, wo wir 

einige Gebäude aus dem Inventar entlassen haben; wir werden diese 

abreissen und Neubauten erstellen. Ein weiteres Beispiel das «Hoch-

schulgebiet Zürich-Zentrum», auch da entlassen wir dreizehn inventa-

risierte Objekte; diese weichen Neubauten. Das ist heute schon mög-

lich. Schon wieder: Es ist bereits erfüllt. Was erwarten Sie von mir, 
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wenn Sie eine Motion überweisen und einen Gesetzesvorschlag erwar-

ten, für etwas, das bereits gesetzlich geregelt ist? Ich weiss wirklich 

nicht, was ich dann machen soll.  

Noch zum Anliegen sechs: Da geht es um einen Kostenbeitrag von Kan-

ton und Gemeinden an Sanierungen. Der Kanton zahlt heute bereits an 

Sanierungen von denkmalgeschützten Objekten, nicht aber die Gemein-

den. Also, keine Veränderungen beim Kanton. Wenn Sie wollen, kön-

nen wir die Gemeinden gerne dazu verpflichten, dass sie sich an denk-

malgeschützten Sanierungen beteiligen. Es hat ja ganz viele Gemeinde-

vertreter in diesem Raum. Wenn das die Gemeinden wirklich wün-

schen, dass sie dazu verpflichtet werden, den Eigentümern bei denk-

malgeschützten Sanierungen Geld zu zahlen, dann kann man das ma-

chen. Ich bin nur etwas erstaunt, dass es aus ihrer Richtung kommt; das 

hätte ich so nicht erwartet.  

Fazit: Man kann Ihre Forderungen in drei Kategorien unterteilen: Ent-

weder ist es nutzlos; es ist bereits bewährte Praxis oder es verstösst ge-

gen übergeordnetes Recht, was beim erwähnten Bundesgerichtsurteil 

der Fall ist. Der Regierungsrat beantragt Ihnen deshalb, diese Motion 

nicht zu überweisen. 

 

Hans-Peter Amrein (parteilos, Küsnacht): Wir haben einen etwas auf-

geregten Regierungsrat. Er bricht eine Lanze für Behördenwillkür, und 

es ist Behördenwillkür, was heute in gewissen Gemeinden geschieht. 

Dass einfach Gebäude unter Denkmalschutz gestellt werden, ohne dass 

die Besitzer befragt werden oder sich dazu äussern konnten. Das ist so, 

Herr Regierungsrat. Und Herr Regierungsrat, es ist auch so, dass Sie 

hier eine sehr ideologische Rede gehalten haben. (Zwischenrufe) Mei-

ner Ansicht nach ist die Mehrheit in diesem Regierungsrat immer noch 

bürgerlich. Und ich weiss nicht, wer im Regierungsrat gepennt hat, wer 

Ihnen Ihre Stellungnahme so unterschrieben hat. Stimmen Sie dieser 

Motion zu. 

 

Abstimmung 

Der Kantonsrat beschliesst mit 82 : 70 Stimmen (bei 0 Enthaltun-

gen), die Motion KR-Nr. 153/2020 zu überweisen. Das Geschäft geht 

an den Regierungsrat zur Ausarbeitung einer Vorlage mit Bericht und 

Antrag innert zweier Jahre. 

 

Das Geschäft ist erledigt.  
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4. Verschiedenes 

 

Rücktritte 

 

Rücktritt aus der Kommission für Planung und Bau von David Ga-

leuchet 

 

Ratspräsidentin Esther Guyer: Es ist ein Rücktritt eingegangen. David 

Galeuchet hat seinen Rücktritt aus der KPB (Kommission für Planung 

und Bau) bekanntgegeben.  

 

Rücktritt aus dem Kantonsrat von Thomas Honegger 

 

Ratspräsidentin Esther Guyer: Sie haben am 11. Juli 2022 dem Rück-

trittsgesuch von Kantonsrat Thomas Honegger, Greifensee, stattgege-

ben. Heute nun ist dieser Tag des Rücktritts gekommen.  

 

Ratssekretär Pierre Dalcher verliest das Rücktrittsschreiben: «Unver-

hofft kommt oft. Dank des riesigen Wahlerfolgs der Grünen durfte ich 

im Herbst 2019 in den Kantonsrat nachrücken, da meine Vorgängerin, 

Meret Schneider, in den Nationalrat gewählt wurde. Meine Wahlprog-

nose hatte einen derartigen Wahlerfolg nie für möglich gehalten.  

Da die Wahlprognose offenbar nicht so Meins war, sollte es immerhin 

die kantonale Politik werden. Ich ergänzte meine Garderobe und legte 

mir ein effizientes Zeitmanagement zu, das für die Pflichten als Fami-

lienvater, Geschäftsführer, Gemeinderat und Kantonsrat vonnöten war. 

Deponien, Strassen, Neophyten: Je fassbarer die Umweltanliegen wa-

ren, desto grösser war meine Leidenschaft.  

Fassbar möchte auch ich selbst sein; fassbar als Chef im Geschäft, fass-

bar als Gemeinderat in Greifensee, fassbar als Familienvater, fassbar 

als Freund und Privatperson. Loslassen muss sich dafür den Kantonsrat.  

Thomas Honegger» 

 

Ratspräsidentin Esther Guyer: Wir verabschieden heute Thomas Ho-

negger aus dem Kantonsrat, auch wenn die zweite Lesung des Wasser-

gesetzes noch aussteht und damit allenfalls noch Überraschungen. Aber 

immerhin konntest du dich, lieber Thomas, in der heutigen Debatte 

nochmals richtig einbringen.  

Engagiert, aber unaufgeregt, präzise, aber nicht belehrend und immer 

mit dem nötigen Anstand. Genauso haben wir dich kennengelernt. In 

der Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt sprachst du – dem 
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Vernehmen nach – nur dann, wenn du etwas zu sagen hattest. Aber, was 

du zu sagen hattest, hatte dank deines Fachwissens als Umweltingeni-

eur stets Hand und Fuss. Bezeichnend ist sicher auch, dass alle Vor-

stösse, die du eingereicht oder mitunterzeichnet hast, ausschliesslich 

Umwelt- und Verkehrsthemen betrafen; von Präventionsmassnahmen 

gegen invasive Neophyten bis zur Forderung, den Gestaltungsplan für 

eine allfällige Deponie im Tägernauerholz vorerst nicht festzusetzen. 

Und lieber Thomas, nur dank deines Engagements für die Chalberhau 

kennen wir heute alle den grossen Nutzen des Plattnasenholzrüsslers.  

Dein Wunsch für deine Familie, im Verein konkret und im Gemeinderat 

von Greifensee fassbar zu bleiben, ist löblich. Dass du dafür etwas op-

fern musst, ist verständlich, aber dass es jetzt gerade der Kantonsrat sein 

muss, ist natürlich schade. 

Lieber Thomas, du warst uns als seriöser Schaffer in Erinnerung; so 

wirst du das bleiben. Du bist einer, der die Anliegen der Grünen auf 

angenehme Art und Weise vertreten hat. Ich bin mir sicher, dass das 

auch künftig so bleiben wird, und wünsche dir für deine Zukunft alles 

Gute. (Applaus) 

 

Neu eingereichte parlamentarische Vorstösse 

– Optimierte Organisation der Friedensrichterkreise 

Motion Michael Biber (FDP, Bachenbülach), Thomas Marthaler 

(SP, Zürich), Urs Glättli (GLP, Winterthur) 

– Schaffung einer stationären Einrichtung zur temporären Entlas-

tung von pflegenden Angehörigen schwerkranker Kinder 

Postulat Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

– Kaufkraft-Paket II: Runder Tisch Kanton mit Gemeinden zu 

«Unterstützungsmassnahmen» 

Dringliches Postulat Michèle Dünki-Bättig (SP, Glattfelden), Tobias 

Langenegger (SP, Zürich) 

– Kaufkraft-Paket III: Temporär günstigere ÖV-Tickets 

Dringliches Postulat Nicola Siegrist (SP, Zürich), Sibylle Marti (SP, 

Zürich) 

– Verankerung Nachhaltigkeitsthemen in der Eigentümerstrategie 

für den Flughafen Zürich 

Postulat Stefanie Huber (GLP, Dübendorf), Hanspeter Göldi (SP, 

Meilen), Michael Bänninger (EVP, Winterthur)  

– Kaufkraft-Paket I: Individuelle Prämienverbilligung, Kan-

tonsanteil auf 120% erhöhen 
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Parlamentarische Initiative Esther Straub (SP, Zürich), Jeannette 

Büsser (Grüne, Zürich), Nicole Wyss (AL, Zürich), Mark Anthony 

Wisskirchen (EVP, Kloten) 

– Anpassung Altersgrenze im Jugendparlament auf 18 Jahre 

Parlamentarische Initiative René Isler (SVP, Winterthur), Stefan 

Schmid (SVP, Niederglatt), Maria Rita Marty (SVP, Volketswil) 

– Unterstützung von Gewerbe, KMU und Grossbetriebe aufgrund 

stark erhöhter Energiepreis? 

Dringliche Anfrage Harry Brandenberger (SP, Gossau), Cristina 

Cortellini (GLP, Dietlikon), Daniel Sommer (EVP, Affoltern am Al-

bis) 

– Energieversorgung der Alters-, Pflege- und Invalidenheime, der 

Sozialtherapeutischen Institutionen und der Spitäler im Kanton 

Zürich 

Anfrage Hans-Peter Amrein (parteilos, Küsnacht) 

– Stand- und Durchgangsplätze für Jenische und Sinti im Kanton 

Zürich 

Anfrage Edith Häusler (Grüne, Kilchberg), Manuel Kampus (Grüne, 

Schlieren), Jasmin Pokerschnig (Grüne, Zürich) 

– Stärkung der politischen Bildung und der Schülerpartizipation 

an Schulen 

Anfrage Sonja Gehrig (GLP, Urdorf), Nicola Yuste (SP, Zürich), 

Christina Zurfluh Fraefel (SVP, Wädenswil), Hans-Peter Brunner 

(FDP, Horgen), Karin Fehr Thoma (Grüne, Uster), Janine Vannaz 

(Die Mitte, Aesch), Walter Meier (EVP, Uster), Anne-Claude Hensch 

Frei (AL, Zürich) 

– Wie weiter mit dem Quasi-Monopolbetrieb Abraxas Informatik 

AG, St. Gallen 

Anfrage Hans-Peter Amrein (parteilos, Küsnacht) 

– Amt für Gleichstellung (LG 2233) 

Anfrage Christina Zurfluh Fraefel (SVP, Wädenswil), Astrid Furrer 

(FDP, Wädenswil), Stefan Schmid (SVP, Niederglatt)  

– Verspätungsschwerpunkte beim öffentlichen Verkehr 

Anfrage Felix Hoesch (SP, Zürich), Hanspeter Göldi (SP, Meilen) 

– Früherer Berufseinstig für angehende Lehrpersonen 

Anfrage Hanspeter Hugentobler (EVP, Pfäffikon), Kathrin Wydler 

(Die Mitte, Wallisellen), Carmen Marty Fässler (SP, Adliswil), Karin 

Fehr Thoma (Grüne, Uster), Judith Anna Stofer (AL, Zürich), 

Christa Stünzi (GLP, Horgen), Raffaela Fehr (FDP, Volketswil), 

Matthias Haus (SVP, Hüntwangen) 
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– Temporeduktionen zum Lärmschutz auf der Albis- und Bu-

cheneggstrecke 

Anfrage Pierre Dalcher (SVP, Schlieren), Marc Bochsler (SVP, 

Wettswil) 

– EKZ: Dividendenverzicht der Regierung 

Anfrage Ann Barbara Franzen (FDP, Niederweningen), Alex Gant-

ner (FDP, Maur) 

– Belieferung von Endkunden mit von der Axpo produziertem 

Strom? 

Anfrage Ann Barbara Franzen (FDP, Niederweningen), Alex Gant-

ner (FDP, Maur) 

– Spurabbau an der Bellerivestrasse stoppen 

Anfrage Nina Fehr Düsel (SVP, Küsnacht), Domenik Ledergerber 

(SVP, Herrliberg) 

– Bilanz über Fruchtfolgeflächen 

Anfrage Hans Egli (EDU, Steinmaur), Martin Hübscher (SVP, Wie-

sendangen), Domenik Ledergerber (SVP, Herrliberg) 

– Wer schützt die Fussgängerinnen und Fussgänger im Kanton 

Zürich, insbesondere die älteren Personen und Kinder, vor den 

Auswirkungen der einseitigen Bevorzugung, und von der Ver-

kehrspolizei kaum kontrollierten, Fahrradverkehrs? 

Anfrage Marc Suter (SVP, Thalwil), Barbara Grüter (SVP, Rorbas) 

– Anwendung des Art. 50 Abs. 1 lit. b des «Bundesgesetzes über 

die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration» 

Anfrage Christoph Marty (SVP, Zürich), Thomas Lamprecht (EDU, 

Bassersdorf) 

– Grösster Einbruch der Geburtenzahl seit 150 Jahren – Ist die 

Covid-Impfung die Ursache? 

Anfrage Erich Vontobel (EDU, Bubikon), Hans Egli (EDU, Stein-

maur), Thomas Lamprecht (EDU, Bassersdorf) 

 

 

 

 

Schluss der Sitzung: 18.00 Uhr 

 

Zürich, den 3. Oktober 2022 Die Protokollführerin: 

 Daniela-Graziella Jauch 
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Von der Protokollprüfungskommission der Geschäftsleitung genehmigt am 

24. Oktober 2022. 
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